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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Stadt Idar-Oberstein plant die Revitali-
sierung und Entwicklung der ehemaligen 
Carl-Schurz-Kaserne zu einem modernen 
gemischt genutzten Quartier.

Die Bestandsgebäude auf dem ehemaligen 
Kasernengelände sollen energetisch saniert 
und für gemischte Nutzungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Zur naturschutzfach-
lichen Aufwertung und Verbesserung des 
Mikroklimas sollen die Dachflächen exten-
siv begrünt und ggf. mit Anlagen zur Nut-
zung solarer Energie (PV oder Solarthermie) 
belegt oder werden. 

Parallel zur Bahntrasse soll entlang des be-
stehenden Feldwirtschaftsweges ein weite-
rer gemischt genutzter Gebäuderiegel er-
richtet werden. 

Im südlich gelegenen, rückwärtigen Teilbe-
reich des Plangebietes soll eine aufgelo-
ckerte Wohnbebauung den Übergang zum 
bestehenden Wohngebiet der Straße „Hau-
persborn“ bilden.

Zur verkehrlichen Erschießung des 
Plangebietes soll die Verlängerung der Gel-
lertstraße, ab der Hausnummer 38, bedarfs-
gerecht ausgebaut. Im weiteren Verlauf soll 
das Plangebiet durch eine neu zu errichten-
de T-förmige Stichstraße intern erschlossen 
werden. Fußläufig soll das Plangebiet über 
einen neu anzulegenden Fußweg mit den 
angrenzenden Wohngebieten der Dierbach-
straße und Straße „Haupersborn“ ange-
bunden werden.

Aufgrund der geplanten Anzahl an Wohn-
einheiten wird eine Vielzahl an Stellplätzen 
nachgewiesen, die vollständig als oberirdi-
sche Stellplätze innerhalb des Gebietes or-
ganisiert werden.

Zur Realisierung eines ansprechenden 
Außenraums sollen die Freiflächen anspre-
chend begrünt und mit hochstämmigen 
Bäumen gepflanzt werden.

Aktuell beurteilt sich die planungsrechtliche 
Zulässigkeit für die Erweiterungsplanung 
überwiegend nach § 34 BauGB (Zulässig-
keit von Vorhaben innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile). Danach ist 
die Planung nicht realisierungsfähig. 

Zur Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen für die Zulässigkeit des Plan-

vorhabens bedarf es daher der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes.

Die Stadt Idar-Oberstein hat daher nach § 1 
Abs.  3 BauGB und § 2 Abs. 1 BauGB die 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. Na-20 „Hinter 
Geller“ beschlossen.

Das Plangebiet umfasst eine Gesamtfläche  
von ca. 1,5 ha. Die genauen Grenzen des 
Bebauungsplanes können dem beigefügten 
Lageplan entnommen werden. 

Mit der Erstellung des Bebauungsplans und 
der Durchführung des Verfahrens ist die 
Kernplan, Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH, Kirchenstraße 12, 
66557 Illingen, beauftragt.

Dem Bebauungsplan liegt das Schalltechni-
sche Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 
Na-20 „Hinter Geller“ in der Stadt Idar-
Oberstein, Stadtteil Nahbollenbach; SGS 
TÜV Saar GmbH, Am Tüv 1, 66280 Sulzbach, 
Stand: 05.08.2022, zugrunde.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13a BauGB 
(Bebauungspläne der Innenentwicklung) 
durchgeführt. Es handelt sich bei der Pla-
nung um eine Maßnahme der Innenent- 
wicklung (Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen). Mit dem Gesetz zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die Innenent- 
wicklung der Städte vom 21. Dezember 
2006, das mit der Novellierung des Bauge-
setzbuches am 1. Januar 2007 in Kraft trat, 
fällt die seit Juli 2004 vorgesehene förmli-
che Umweltprüfung bei Bebauungsplänen 
der Größenordnung bis zu 20.000 m2 weg. 
Dies trifft für den vorliegenden Bebauungs-
plan zu, da das Plangebiet lediglich eine 
Fläche von ca. 1,5 ha in Anspruch nimmt.

Eine Zulässigkeit von Vorhaben, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung oder 
nach Landesrecht unterliegen, wird mit dem 
Bebauungsplan nicht begründet.

Weitere Voraussetzung der Anwendung des 
§ 13a BauGB ist, dass keine Anhaltspunkte 
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Um-

weltbelange vorliegen. Eine Untersuchung 
der naturschutzrechtlichen Belange kam zu 
dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte für 
derartige Beeinträchtigungen bestehen. Der 
an § 50 BImSchG anknüpfende Ausschluss-
grund in § 13a BauGB betrifft die von Stör-
fallbereichen ausgehenden möglichen Aus-
wirkungen bei einem schweren Unfall. Die-
ser ist hier nicht gegeben.

Die Vorschriften des vereinfachten Verfah-
rens nach § 13 BauGB gelten entsprechend.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB und § 13a Abs. 2 und 
3 BauGB von einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind 
und der zusammenfassenden Erklärung 
nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen wird.

Gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten die 
Eingriffe als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
der vorgenommenen Eingriffe ist damit 
nicht notwendig.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Stadt Idar-
Oberstein stellt für das Plangebiet eine ge-
mischte Baufläche dar. Der Bebauungsplan 
ist somit nicht vollständig aus dem Flächen-
nutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB ent-
wickelt. Der Flächennutzungsplan ist gem. § 
13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berich-
tigung anzupassen.
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereichs

Das Plangebiet umfasst das Gelände der 
ehemaligen Carl-Schurz-Kaserne und befin-
det sich in westlicher Ortsrandlage des 
Stadtteils Nahbollenbach.

Der Geltungsbereich wird wie folgt be-
grenzt: 

• im Norden durch die Bahnstrecke 3511 
Bingen - Saarbrücken,

• im Osten durch die gemischt genutzte 
Bebauung der Gellertstraße Hs.-Nr. 38 
und Dierbachstraße Hs.-Nr. 5, 12 und  
14 sowie der zugehörigen privaten 
Freiflächen,

• im Süden durch die Wohnbebauung der 
Straße „Haupersborn“ Hs.-Nr. 33, 35, 
37, 37a und 39 samt der zugehörigen 
privaten Freiflächen sowie einem Fuß-
weg zwischen der Dierbachstraße und 
Straße „Haupersborn“,

• im Westen durch Freiflächen und mit 
Gehölzstrukturen versehene Grünflä-
chen.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs 
sind der Planzeichnung des Bebauungs-
plans zu entnehmen.

Nutzung des Plangebiets, 
Umgebungsnutzung und 
Eigentumsverhältnisse

Der Großteil des Plangebietes stellt sich 
derzeit, gemäß seiner früheren Nutzung, als 
leer stehendes Kasernengelände mit großen 
Riegelbauten und Freiflächen dar. Am nörd-
lich Randbereich des Plangebietes verläuft, 

in Verlängerung der Gellertstraße, ein nicht 
ausgebauter Feldwirtschaftsweg. 

Die nördliche Umgebung des Plangebietes 
wird durch die Bahnstrecke 3511 Bingen - 
Saarbrücken und den daran angrenzenden 
Gewerbepark „Nahetal“ geprägt. Im Süden 
und Osten grenzen Wohnbebauung und ge-
mischt genutzte Gebäude der Dierbachstra-
ße und Straße „Haupersborn“ an das 
Plangebiet an. Die westliche Umgebung ist 
durch Freiflächen und mit Gehölzstrukturen 
versehene Grünflächen dominiert.

Die Fläche des Geltungsbereiches befindet 
sich bis auf den Teilbereich des Feldwirt-
schaftsweges (öffentlich) vollständig im pri-
vaten Eigentum. 

Topografie des Plangebiets

Das Plangebiet fällt von Süden nach Norden 
hin zur Bahntrasse um mehrere Meter ab. 

Die Topografie hat Auswirkungen auf die 
Konzeption der Erschließung, der Entwässe-
rung des Plangebietes sowie auf die Fest-
setzungen des Bebauungsplanes (insbeson-
dere die Anordnung der Baukörper durch 
Ausweisung der Baufenster und Höhe der 
baulichen Anlagen). Durch das Planvor- 
haben wird es zu geringfügigen Reliefver-
änderungen kommen, da Geländemodellie-
rungen erforderlich sein werden, um eine 

Grundlagen und Rahmenbedingungen

PLANGEBIETPLANGEBIET

Katasterauszug mit Abgrenzung des Geltungsbereiches, Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2022); Bearbei-
tung: Kernplan

Lage im Raum mit Abgrenzung des Geltungsbereiches; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2022); Bearbei-
tung: Kernplan
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zweckmäßige Bebauung des Plangebietes 
zu ermöglichen. 

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist derzeit über einen nicht 
ausgebauten Feldwirtschaftsweg, in der 
Verlängerung der Gellertstraße, erschlos-
sen. Dieser soll im Zuge der Realisierung 
des Planvorhabens - dem Bedarf entspre-
chend - ausgebaut werden. Darüber hinaus 
ist zur internen Erschließung des Plange-
bietes die Errichtung einer T-förmigen Stich-
straße vorgesehen.  

Über die Gellertstraße und im weiteren Ver-
lauf die Oberdorfstraße und Nahbollenba-
cherstraße ist das Plangebiet an das 
überörtliche Verkehrsnetz (B 41) angebun-
den.

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die östlich des Plangebietes, in einer Entfer-
nung von ca. 650 bis 700 m, befindlichen 
Bushaltestellen „Mühlenstraße“ und „Fest-
platz“. Die Stadtbuslinie 801 verbindet des 
Stadtteil Nahbollenbach mit dem Bahnhof 
und Stadtzentrum Idar-Oberstein.  

Ver- und Entsorgung

Die erforderliche Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur ist aufgrund der bestehenden Be-
bauung bereits grundsätzlich innerhalb des 
Plangebiets vorhanden. Die Entwässerung 
von Schmutz- und Niederschlagswasser er-
folgt wie bisher über die bestehende Kana-
lisation. 

Die Erschließungs- und Genehmigungspla-
nung (sowohl Wasserver- als auch -entsor-
gung) ist in Abstimmung mit den Stadtwer-
ken zu erstellen. Es ist ein Entwässerungs-
konzept zu erstellen und der SGD Nord, Re-
gionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz vorzulegen, in dem die 
Vorgaben gemäß § 5 Abs. 1 WHG und § 55 
Abs. 2 für den Planungsbereich umzusetzen 
sind. Der Nachweis der gesicherten Rück-
haltung des Niederschlagswassers ist von 
einem fachkundigen Planungsbüro zu füh-
ren. Sickerfähige Flächenbefestigung und 
breitflächige Ableitungssysteme sollen im 
Vordergrund stehen. 

Es sind alle vertretbaren Möglichkeiten 
einer Niederschlagswasserverwertung und 
-versickerung bzw. Zwischenspeicherung 
auszuschöpfen. Neue Flächenbefestigun-

gen sind, mit Ausnahme der Wege, wasser-
durchlässig herzustellen.

Die konkretisierten Planungen / Detailpla-
nungen müssen vor der Bauausführung mit 
den Versorgungsträgern abgestimmt wer-
den.

Blick von Südwesten auf das Plangebiet
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche 
 Belange; geltendes Planungsrecht 

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsplan LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (Gesamtfortschreibung 2014 (ge-
nehmigt am 21. Oktober 2015),Teilfortschreibung (genehmigt am 4. Mai 2016)) und 2. Teilfortschreibung (verbindlich 
seit 19. April 2022))

zentralörtliche Funktion verpflichtend kooperierendes Mittelzentrum (Baumholder, Birkenfeld, Idar-Oberstein) mit 
Gemeindefunktion W und G

Vorranggebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze des 
LEP IV (2.Teilfortschreibung 21. August 
2015):

Z 31
Die quantitative Flächenneuinanspruchnahme ist bis zum Jahr 2015 landesweit zu re-
duzieren sowie die notwendige Flächeninanspruchnahme über ein Flächenmanagement 
qualitativ zu verbessern und zu optimieren. Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der 
Außenentwicklung. Bei einer Darstellung von neuen, nicht erschlossenen Bauflächen im 
planerischen Außenbereich im Sinne des § 35 BauGB ist durch die vorbereitende Bau-
leitplanung nachzuweisen, welche Flächenpotenziale im Innenbereich vorhanden sind 
und aus welchen Gründen diese nicht genutzt werden können, um erforderliche Bedarfe 
abzudecken.

zu Z 31
Das Flächenmanagement ist auf die vorrangige Inanspruchnahme bestehender Flächen-
potenziale ausgerichtet. Städtebauliche Innenentwicklung, Wohnungsmodernisierung, 
städtebauliche Erneue rung und Verbesserung des Wohnumfeldes sowie die Nutzung von 
zivilen und militärischen Konversi onsflächen haben Vorrang vor der Neuausweisung von 
Flächen im Außenbereich.

Z 34
Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen sowie Gemischter Bauflächen (gemäß BauNVO) 
hat ausschließlich in räumlicher und funktionaler Anbindung an bereits bestehende Sied-
lungseinheiten zu erfolgen. Dabei ist eine ungegliederte, insbesondere bandartige Sied-
lungsentwicklung zu vermeiden.

zu Z 34
Ziel ist die Vermeidung von Splittersiedlungen sowie ungegliederter bandartiger 
Siedlungsstruk turen sowohl aufgrund von Belangen der Ortsge staltung und des Land-
schaftsschutzes als auch aufgrund der Vermeidung eines hohen Erschlie ßungsaufwandes.

Das Planvorhaben entspricht somit in vollem Umfang den Zielen und Grundsätzen der 2. 
Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms IV.

zu beachtende Ziele und Grundsätze des 
Regionalen Raumordnungsplans Rhein-
hessen-Nahe: (2.Teilfortschreibung 19. 
April 2022):

G 24 
Bei der Entwicklung von Wohn-, Industrie- und Gewerbestandorten soll der Nachnutzung 
von zivilen, militärischen oder gewerblichen Konversionsflächen besondere Bedeutung 
beigemessen werden. Dabei dürfen sich raumordnerische und stadtplanerische Gesichts-
punkte nicht entgegenstehen.

Das Planvorhaben hat keine Auswirkungen auf das landesplanerische Ziel eines landes-
weit und siedlungsstrukturell ausgeglichenen und ressourcenschonenden Wohnbauflä-
chenangebotes.

Das Planvorhaben entspricht somit in vollem Umfang den Zielen und Grundsätzen des 
Regionalen Raumordnungsplans Rheinhessen-Nahe

Landschaftsprogramm • Tallandschaft der großen Flüsse im Mittelgebirge (Grundtyp)
• Obersteiner Naheengtal / Kirner Nahetal
• Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen
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Kriterium Beschreibung

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung

• nicht betroffen

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte 
Landschaftsbestand teile, Nationalparks, 
Biosphärenreservate, Naturparks. 

• Lage im Landschaftsschutzgebiet 07-LSG-7134-010„Hochwald-Idarwald mit Rand-
gebieten“

Geschützter unzerschnittener Raum nach § 
13 Abs. 6 LNG RLP

• nicht betroffen

Informelle Fachplanungen • Gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS, Internet-Abruf, 14.11.2022) liegen innerhalb des Geltungsbereiches kei-
ne erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. I FFH-RL und keine nach § 30 BNatSchG 
in V.m. § 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope. 

• Gem. dem Modul Artnachweise sind in den betreffenden Rasterzellen (Gitter-ID 
3805506 und 3825506) unter den Arten der Roten Liste/Vorwarnliste und/oder Ar-
ten der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie bzw. Anh. 1/Art. 4(2) der VSR lediglich die 
FFH-Anh. II-Arten Biber und Spanische Flagge sowie die Anh. IV-Art Mauereidechse 
gelistet, weiterhin die in der Roten Liste Rheinland-Pfalz aufgeführte  Zippammer und 
der Waldlaubsänger

• die unmittelbar benachbarte Bahnlinie als bekannter Ausbreitungskorridor lässt eine 
Präsenz der Mauereidechse auf der Planungsfläche durchaus möglich erscheinen

• bis auf ein gelegentliches Einfliegen der hochmobilen Falter der Spanischen Flagge, 
aus der sich jedoch keine Planungsrelevanz ableiten lässt, ist darüber hinaus am 
Standort mit keiner weiteren der genannten Arten zu rechnen 

• die Fläche befindet sich am Kreuzpunkt der 4 Messtischblätter 6209, 6210, 6309 
und 6310; in der ARTeFAKT-Datenbank sind in der Summe der 4 TK-Blätter praktisch 
alle planungsrelevanten Arten der Großregion aufgelistet, so dass eine diesbzgl. Ein-
schränkung des Artenpotenzials nicht möglich ist

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Da von dem Planvorhaben vereinzelte Baumbestände betroffen sind, die als Fortpflan-
zungsraum für Vögel dienen können, ist der allgemeine Schutz wild lebender Pflanzen 
und Tiere zu beachten, d.h. die Rodungen sind in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28. 
Februar durchzuführen.

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 des BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach USchadG,  Verbotstatbestand 
nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten, d. h. al-
le streng geschützten Arten inclusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• es handelt sich um das Verwaltungsgebäude des ehemaligen US-Depots am westli-
chen Ortsrand von Nahbollenbach (Carl-Schurz-Kaserne) 

• der frühere Gebäudebestand ist bis auf das vordere, aktuell offenbar als Lager ge-
nutzte, Bürogebäude und zwei ehemalige Unterkünfte zurückgebaut, die Beschilde-
rung weist zudem auf eine Zwischennutzung durch den örtlichen Fußballverein hin

• die ursprünglich als Zierrasen angelegten Freiflächen werden offenbar durch eine 
zeitweise Beweidung mit Pferden kurzgehalten; die Rückbaubereiche und ehemali-
gen Plätze sind mit lückiger Ruderalvegetation bewachsen

• im Umfeld des Bürogebäudes befinden sich zahlreiche Ablagerungen (Europaletten, 
Folien, ausgebaute Fenster u.a.)

• am südwestlichen Rand ist ein Holzlager mit Langstämmen und Stückholzstapel an-
gelegt

• auf dem Gelände befinden sich lediglich 3 Solitäre (2 Fichten und eine Scheinzypres-
se) im Zentralteil der Fläche, daneben entlang der straßenseitigen Einfriedung einzel-
ne z.T. eingewachsene jüngere Bäume (Bergahorn, Traubeneichen und Salweiden);die 
südliche Böschung ist mit mehreren, ebenfalls mittelalten, z.T. einwachsenden Exem-
plaren des Bergahorn bepflanzt
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Kriterium Beschreibung

• in den Geltungsbereich eingeschlossen ist auch der an der Fläche vorbeiführende 
Weg, der zur Erschließung ausgebaut werden soll

Abb. 1: ehem. Verwaltungsgebäude mit Fassadenverkleidung (o.l.); rückwärtige ehemalige Unterkunft 
(o.r.); Fahrspuren, lückige Ruderalflächen und durch Beweidung kurzgehaltene Freiflächen (mittlere Bild-
reihe); Ablagerungen im Umfeld des vorderen Gebäudes (u.l.); Blick von Südwesten mit Böschungsbepflan-
zung am rechten Bildrand (u.r.)

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage am Ortsrand von Nahbollenbach mit angrenzender Wohnbebauung

• unmittelbar benachbarte Bahnlinie und Gewerbepark auf der gegenüberliegenden 
Seite

• daher insgesamt mittlere bis hohe Lärmvorbelastung

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• die Rückbaubereiche und ehemaligen Plätze sind mit lückiger Ruderalvegetation be-
wachsen, damit und mit den zahlreichen Ablagerungen im Umfeld der Gebäude, dem 
Holzlager sowie den vereinzelten Sandablagerungen sind alle notwendigen Repti-
lienhabitat-Requisiten auf der Fläche vorhanden; aufgrund der unmittelbar vorbei-
führenden Bahnlinie ist quasi zwangsläufig mit der Präsenz der Mauereidechse auf 
dem Gelände zu rechnen; aufgrund der frühen Begehungszeit im Januar konnten 
diesbzgl. keine Erfassungen durchgeführt werden

• der Gehölzbestand auf der Fläche ist potenzieller Brutstandort für Gehölzfreibrüter; 
Stammhöhlen als mögliche tradierte Nistplätze für Höhlenbrüter konnten im lediglich 
mittelalten Baumbestand (von außerhalb des Geländes) nicht erkannt werden

• die Gebäude weisen weitgehend intakte Fassaden ohne Fehlstellen im Außenputz auf 
(= mögliche Nistplätze für Haussperling, Kohlmeise u.a.), durch zerbrochene Glas-
scheiben ist allerdings das Innere der beiden rückwärtigen Gebäude zugänglich (wird 
oft vom Hausrotschwanz genutzt)
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Kriterium Beschreibung

• aufgrund der flachen Satteldachform ist bei allen Gebäuden mit einem Kriechboden 
zu rechnen, der über i.d.R. vorhandene Lücken ebenfalls von Gebäudebrütern als 
Nistplatz genutzt werden kann, daneben finden hier häufig auch spaltenbewohnen-
de Fledermausarten geeignete Quartiere; Fledermausquartiere sind zudem auch hin-
ter der Fassadenverkleidung an der Giebelseite des vorderen Gebäudes möglich 

• ein Vorkommen der in den FT/FP-Rasterzellen gelisteten Spanischen Flagge ist sehr 
unwahrscheinlich; Nachweise im Siedlungsbereich gehen i.d.R. auf die hochmobilen 
Falter zurück; Wasserdost und Sommerflieder als zwei der bevorzugten Nahrungs-
pflanzen der Falter innerhalb des Siedlungsraumes konnten im Rahmen der Bege-
hung nicht registriert werden; für die weiteren dort aufgeführten Arten Biber, Zippam-
mer und Waldlaubsänger können Fortpflanzungs- und Ruhestätten auf der Planungs-
fläche ebenfalls ausgeschlossen werden

• weitere im Sinne des besonderen Artenschutzes n. § 44 BNatSchG planungsrelevante 
Arten sind nicht zu erwarten

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• bei den auf der Fläche möglichen Gehölzbrütern ist aufgrund der Lage und der un-
mittelbar angrenzenden Wohnbebauung lediglich mit Arten zu rechnen, die typi-
scherweise im dicht besiedelten Umfeld vorkommen und für die aufgrund ihrer Häu-
figkeit in Bezug auf ihre Fortpflanzungsstätten eine Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 
Satz 1 Nr. 3 vorausgesetzt werden kann

• im Fall einer Beseitigung der Gehölze mit vergleichsweise geringer Maturität stellen 
die gesetzlichen Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5, Nr. 2, BNatSchG eine hinreichende 
Vermeidungsmaßnahme in Bezug auf das Tötungsverbot n. § 44, Abs. 1 Nr. 1, 
BNatSchG dar

• eine Beseitigung von Nestern der potenziell vorkommenden Gebäudebrüter löst den 
Verbotstatbestand n. § 44, Abs. 1 Nr. 3, BNatSchG zwar i.d.R. nicht aus (Ausnahme 
Haussperling), zu beachten ist allerdings im Falle eines Rückbaus der Tötungstatbe-
stand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1, was entweder eine Bauzeitenbeschränkung oder eine 
erneute Prüfung der konkreten Brutraumnutzung im Vorfeld von Rückbaumaßnah-
men erforderlich macht

• diese Notwendigkeit besteht auch für potenzielle Tagesquartiere der an oder in den 
Gebäuden quartiernehmenden Fledermausarten: die möglicherweise zugänglichen 
Kriechböden besitzen ein grundsätzliches Potenzial als Fledermausquartier, ebenso 
die Fassadenverkleidung des vorderen ehemaligen Bürogebäudes

• innerhalb des Geltungsbereiches ist aufgrund der benachbarten Bahnlinie mit der 
Mauereidechse zu rechnen, sie findet die in den zahlreichen Ablagerungen Beson-
nungs- und Versteck- sowie mögliche Überwinterungsstrukturen vor, darüber hinaus 
bieten die Sandablagerung geeignete Eiablagestellen

• ihr Vorkommen auf der Fläche ist daher vor Beginn der Baumaßnahmen zu überprü-
fen; im Fall eines Nachweises sind die u.a. Vermeidungsmaßnahmen zur Abwendung 
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu ergreifen

Umwelthaftung

Auswirkungen im Sinne des Umweltscha-
densgesetzes

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

• zum gegenwärtigen Kenntnisstand ist nicht davon auszugehen, dass den Flächen 
innerhalb des Geltungsbereiches eine essentielle Bedeutung als Lebensraum i.S.d. § 
19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, da die entsprechenden Arten n. 
Art. 4 Abs. 2 oder Anh. I der VSR bzw. Anh. II der FFH-RL hier nicht vorkommen

• möglicherweise betroffen sind Fortpflanzungs- und Ruhestätten der in Anh. IV der 
FFH-RL aufgeführten Arten (v.a. Mauereidechse, Fledermäuse) 

• ein Vorkommen der genannten Arten ist daher zu prüfen, um mögliche, durch die 
Planung induzierte Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
ausschließen zu können und eine behördliche Freistellung von der Umwelthaftung zu 
ermöglichen
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Maßnahmen/Festsetzungen

Artenschutz- und umwelthaftungsrechtlich 
begründete Maßnahmen

• im Vorfeld der geplanten Rückbaumaßnahmen sind die Gebäude auf brütende Vögel 
zu überprüfen, um artenschutzrechtliche Verbotstatbestände n. § 44 BNatSchG sicher 
auszuschließen

• Positivnachweise der häufigen Gebäudebrüter (z.B. Hausrotschwanz) sind i.d.R. durch 
die Legalausnahme n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 gedeckt, allerdings darf im Fall ent-
deckter Bruten mit dem Rückbau erst nach der abgeschlossenen Ästlingsphase be-
gonnen werden; alternativ kann der Rückbau oder zumindest die Entfernung der 
Fassade im vorderen Gebäude im Winterhalbjahr erfolgen, damit wäre auch eine 
mögliche Sommerquartiernutzung durch Einzelindividuen der synantropen Fleder-
mausarten (Zwerg-, Breitflügelfledermaus) artenschutzrechtlich abgesichert

• regelmäßig genutzte Nistplätze von Arten mit hoher Nistplatzkonstanz oder der Ro-
ten Listen bzw. Vorwarnlisten (hier v.a. Haussperling) erfordern jedoch weitergehen-
de Maßnahmen, die mit der UNB im Detail abzusprechen sind (z.B. Ersatz-Nistplätze 
am neuen Gebäudebestand, evtl. Sicherung bauzeitlicher Nistplatzkonstanz, ggfs. 
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung n. § 45 BNatSchG) 

• im Zuge der Gebäudeprüfung ist auch eine Nutzung der Fassadenhohlräume und der 
Kriechböden durch Fledermäuse auszuschließen

• zur Vermeidung der Tötung von in den Gehölzen nistenden Vögeln sind die gesetzli-
chen Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5 BNatSchG zwingend einzuhalten

• das Vorkommen der Mauereidechse auf dem Gelände ist im Vorfeld der Rückbau-
maßnahmen zu prüfen; im Fall eines Nachweises sind sowohl Vermeidungsmaßnahmen 
zum individuellen Schutz als auch Maßnahmen zur Schaffung von Ersatzlebensräu-
men erforderlich, die im Detail mit der UNB abzusprechen sind

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan Darstellung: Der Flächennutzungsplan der Stadt Idar-Oberstein stellt das Plangebiet als 
gemischte Baufläche dar. Der Bebauungsplan ist somit nicht vollständig aus dem Flä-
chennutzungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt. Der Flächennutzungsplan ist gem. 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen.

Bebauungsplan nicht vorhanden
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Das Projekt

Berücksichtigung von  
Standortalternativen

Konkret soll durch die Konversion der ehe-
maligen Carl-Schurz-Kaserne zu einem mo-
dernen gemischt genutztem Quartier die 
Wiedernutzbarmachung einer Potenzial- 
fläche im Siedlungskörper des Stadtteils 
Nahbollenbach erfolgen.

Eine Betrachtung von Standortalternativen 
kann aus folgenden Gründen außen vor 
bleiben: 

• durch die Realisierung des Planvorha-
bens wird eine innerörtliche Potenzial-
fläche revitalisiert und entwickelt, 

• durch die geplante Entwicklung des 
Plangebietes wird die Stadt Idar-Ober-
stein der anhaltenden Nachfrage nach 
Wohnraum gerecht

• die vorgesehenen Nutzungen weisen 
einen geringen Störgrad auf,

• aufgrund der Eigentumsverhältnisse ist 
von einer lückenlosen und zügigen Ent-
wicklung und Realisierung auszugehen, 
damit Vermeidung zusätzlicher Bau- 
lücken bzw. Mindernutzung, 

• die unmittelbar angrenzende Umge-
bung ist überwiegend von Wohn- und 
das Wohnen nicht wesentlich störende 
Nutzungen geprägt. Somit sind weder 
vom Plangebiet auf die Umgebungs-
nutzung noch von der Umgebung auf 
das Plangebiet nachteilige Auswirkun-
gen zu erwarten.

Damit ist der Standort vorgegeben und eine 
Betrachtung von Planungsalternativen im 
Sinne der Standortfindung kann außen vor 
bleiben.

Städtebauliches Konzept, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2022); Bearbeitung: Kernplan

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet ist über die vorhandene öffentliche Kanalisation in der Gellertstraße zu entwässern. 
• Das Schmutzwasser ist in den bestehenden Mischwasserkanal der Gellertstraße einzuleiten.  
• Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig auf dem Grundstück örtlich zu ver-

sickern. Sollte eine Versickerung technisch oder rechtlich nicht möglich sein, ist das anfallende Niederschlags-
wasser durch geeignete Maßnahmen (z. B. Dachbegrünung, Retentionszisternen, Rigolenelemente, Staukanal 
etc.) auf dem Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt der vorhandenen Mischwasserkanalisation zuzu-
führen. 

• Die Beseitigung des Niederschlagswassers hat unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 WHG und des § 13 
Abs. 2 LWG zu erfolgen.

• Auf die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Gewässerbenutzung wird hingewiesen.
• Ausschließlich das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die Ortskanalisation Nahbollenbach mit 

zentraler Abwasserreinigung in der Kläranlage anzuschließen.
• Das zukünftige Entwässerungskonzept ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
• Dachform: Als Dachform sind Satteldächer, fl achgeneigte Satteldächer und Flachdächer zulässig. 
• Dacheindeckung: Die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (Photovoltaik, Solare Wärme-

nutzung) auf den Dachfl ächen ist zulässig. Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind 
nur in der gleichen Neigung wie die dazugehörige Dachfläche zulässig. 

• Böschungen von Aufschüttungen/Abgrabungen sind grundsätzlich nur mit einer maximalen Höhe von 2,00 
m (in der Senkrechten gemessen) zulässig. Bei größeren Höhenunterschieden sind Zwischenterrassen (Ber-
men) anzulegen. Die Horizontalen der Zwischenterrassen müssen mindestens 3,00 m breit sein. Böschungen 
sind mit unregelmäßigen Neigungen in einem Verhältnis von mind. 1:1,5 (Höhe:Horizontale) anzulegen. Bö-
schungsfuß und -krone sind auszurunden.

• Stützmauern/Abstützungen (Anstelle von Böschungen) sind bis zu einer Höhe von max. 2,00 m zulässig. Bei 
größeren Höhenunterschieden sind die Stützmauern/Abstützungen höhengestaffelt anzulegen. Der horizon-
tale Abstand der Zwischenebenen (Vorderkante/Vorderkante) muss mind. 1,50 m betragen.

• Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu be-
lassen und gärtnerisch als Zier- oder Nutzgarten anzulegen. Großfl ächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf 
denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet werden und Pfl anzen nicht oder nur in geringer Zahl 
vorkommen (Schottergärten), sind im Bereich dieser Freifl ächen nicht zulässig. 

• Befestigung: Die Oberfl ächen der Garagenzufahrten, sonstigen Einfahrten, Stellplätze und Hoffl ächen sind aus 
wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Splittdecke, Rasengittersteinen, Rasenfugensteinen, Splittfugenpfl aster 
usw.) herzustellen. Auch der Unterbau ist entsprechend wasserdurchlässig herzustellen. Ausnahmen sind aus 
Gründen der barrierefreien Gestaltung möglich.

• Stellplätze: Es sind ausreichend Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücken nachzuweisen. § 47 LBauO gilt 
entsprechend.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplä-
ne und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Ju-
li 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. 
I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 5).

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Ok-
tober 2022 (BGBl. I S. 1792).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 07. Dezember 
2022 (GVBl. S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBl. S. 21).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. April 2022 (GVBl. S. 118).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein hat am 
29.09.2022 die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. Na-20 „Hinter 
Geller“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, den Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13a BauGB im 
vereinfachten Verfahren aufgestellt. Gem. §  13a 
Abs.  3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht durchgeführt.

• Der Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein hat in sei-
ner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt 
und die öffentliche Auslegung des Bebauungspla-
nes Nr. Na-20 „Hinter Geller“ beschlossen (§ 13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 Abs. 2 
BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben kön-
nen, am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung 
benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden so-
wie der Bürger Anregungen und Stellungnahmen 
ein. Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan Nr. Na-20 „Hinter Geller“ als Satzung be-
schlossen (§  10 Abs.  1 BauGB). Der Bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan Nr. Na-20 „Hinter Geller“ 
wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Idar-Oberstein, den __.__.____

Frühauf
Der Oberbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. Na-20 „Hinter Geller“, bestehend aus 
der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§  10 Abs.  3 
BauGB).

Idar-Oberstein, den __.__.____

Frühauf
Der Oberbürgermeister

Verfahren
• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 

13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs.1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu setzen. 

Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 

1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbe-
sondere mit Laständerungen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die Baugrund-
untersuchungen sind dem LGB anzuzeigen und die Ergebnisse (Geodaten) sind mitzuteilen (siehe https://
www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz.html).

• Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.
Altlasten
• Zwar fanden im Rahmen der Konversion der militärischen Liegenschaft orientierende Untergrunduntersu-

chungen und sogar Sanierungsmaßnahmen im Bereich von zwei Teilfl ächen statt, ein Restrisiko, dass ggf. noch 
nutzungsbedingte Untergrundverunreinigungen vorliegen, die bisher nicht entdeckt wurden, besteht jedoch 
immer noch.

HINWEISE

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

MI MISCHGEBIET (MI)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

GFZ GESCHOSSFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

II-III ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS MINDEST- UND HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 AABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St
FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, GARAGEN CARPORTS UND 
NEBENANLAGEN;
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 UND 22 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

F
VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER 
FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: 
FUSSWEGE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)
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PLANGEBIET

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 
BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
gem. § 4 BauNVO

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-

renden Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO und gem. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 
1 Abs. 5 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen,
4. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen.

1.2 MISCHGEBIET MI

 zulässig sind: 

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
gem. § 6 BauNVO

gem. § 6 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,

gem. §§ 6 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO i.V.m. §§ 1 Abs. 
5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Einzelhandelsbetriebe,
2. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke.

3. Gartenbaubetriebe,
4. Tankstellen,
5. Vergnügungsstätten.

Gem. § 6 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO 
Läden mit Geschäfts- und Verkaufsfl ächen für 
Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sonsti-
ge Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten 
gewerblich ausgeübt oder angeboten werden 
(Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution).

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan, gem. § 19 BauNVO
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 19 Abs. 1 
BauNVO i.V.m. § 17 Abs. 2 BauNVO wie folgt fest-
gesetzt:

WA                  GRZ 0,4
MI                   GRZ 0,6 

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die Grund-
fl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfl äche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.
Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festge-
setzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu einer GRZ von 
0,6 im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und bis zu einer 
GRZ von 0,8 im Mischgebiet überschritten werden.

2.2 GESCHOSSFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Geschossfl ächenzahl (GFZ) wird gem. § 20 Abs. 
2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet (WA) auf 0,8 
sowie im Mischgebiet (MI) auf 1,6 festgesetzt.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird analog § 16 Abs. 
2 BauNVO und § 20 BauNVO als Mindest- und 
Höchstmaß im Mischgebiet (MI) sowie als Höchstmaß 
im Allgemeinen Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Als Bauweise wird im Allgemeinen Wohngebiet (WA) 
eine offene Bauweise (o) gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 
festgesetzt. In der offenen Bauweise sind Gebäude mit 
seitlichem Grenzabstand zu errichten. Gebäude sind 
bis zu einer Gesamtlänge von 50 m zulässig. 

Als Bauweise wird im Mischgebiet (MI) eine abwei-
chende Bauweise (a) gem. § 22 Abs. 4 BauNVO fest-
gesetzt. Demnach sind Gebäudelängen von mehr als 
50 m zulässig. In der abweichenden Bauweise können 
Gebäude ohne seitliche Grenzabstände errichtet wer-
den.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen  defi nierten  Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 
2 BauNVO gelten entsprechend (s. ergänzend auch 
Festsetzung zu den Flächen für Stellplätze, Garagen, 
Carports und Nebenanlagen). Das Gleiche gilt für 
bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsfl ächen zulässig sind oder zugelassen werden 
können.

5. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, GARAGEN, 
CARPORTS UND NEBENANLAGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan.
Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen sind 
sowohl innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen als auch in der festgesetzten Fläche für Stell-
plätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen sowie in 
den Abstandsflächen nach Landesrecht zulässig.

Zwischen Garagen/ Carports und der Straßenbegren-
zungslinie ist ein Mindestabstand von 5 m einzuhal-
ten. Davor sind Stellplätze zulässig.

Zugänge, Wege, Rampen, Notausgänge, Zufahrten 
für Rettungsfahrzeuge, Anleiterflächen und wei-
tere Erschließungselemente sowie Flächen für 
Lüftungsschächte sind unter Einhaltung der 
Bestimmungen der Landesbauordnung auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie 
außerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze, 
Garagen, Carports und Nebenanlagen zulässig.

6. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Regelbreite wird mit 6,00 m festgesetzt.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

7. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Regelbreite wird mit 5,00 m festgesetzt.

8.  VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
FELDWIRTSCHAFTSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 

9. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FUSSWEGE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 

10. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Im Vorfeld von Rückbaumaßnahmen sind die Ge-
bäude auf brütende Vögel zu überprüfen, um ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände n. § 44 
BNatSchG sicher auszuschließen.
Im Fall entdeckter Bruten darf mit dem Rückbau erst 
nach der abgeschlossenen Ästlingsphase begonnen 
werden; alternativ kann der Rückbau oder zumindest 
die Entfernung der Fassade im Winterhalbjahr erfol-
gen. Regelmäßig genutzte Nistplätze von Arten mit 
hoher Nistplatzkonstanz oder der Roten Listen bzw. 
Vorwarnlisten (hier v.a. Haussperling) erfordern je-
doch weitergehende Maßnahmen, die mit der UNB 
im Detail abzusprechen sind (z.B. Ersatz-Nistplätze am 
neuen Gebäudebestand, evtl. Sicherung bauzeitlicher 
Nistplatzkonstanz, ggfs. artenschutzrechtliche Ausnah-
megenehmigung n. § 45 BNatSchG) 
Im Zuge der Gebäudeprüfung ist auch eine Nutzung 
der Fassadenhohlräume und der Kriechböden durch 
Fledermäuse auszuschließen.
Das Vorkommen der Mauereidechse auf dem Gelände 
ist im Vorfeld der Rückbaumaßnahmen zu prüfen; im 
Fall eines Nachweises sind sowohl Vermeidungsmaß-
nahmen zum individuellen Schutz als auch Maßnah-
men zur Schaffung von Ersatzlebensräumen erforder-
lich, die im Detail mit der UNB abzusprechen sind.

11. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONS-
SCHUTZGESETZES

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB

Bei der Errichtung von schutzbedürftigen 
Gebäuden im Plangebiet sind die Anforderungen 
an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach 
DIN4109-1, Ausgabe 2018-01 (oder ggf. der aktuellen 
Ausgabe) zu ermitteln. 
Die maßgeblichen Außenlärmpegel im Plangebiet für 
Immissionsorte mit und ohne Nachtnutzung sind der 
den nachstehenden Plandarstellungen zu entnehmen. 

Lärmkarte Geräuschimmission Schienenverkehrslärm Nacht

Lärmkarte maßgebliche Außenlärmpegel Schlafnutzung

Lärmkarte maßgebliche Außenlärmpegel sonstige Räume

(Quelle: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. Na-20 „Hinter Geller“ in der Stadt Idar-Oberstein, Stadtteil Nahbollenbach; 
SGS-TÜV Saar GmbH, Sulzbach, Stand: 05.08.2022, ohne Maßstab)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung; Aktualität der Geobasisinformationen: 15.10.2021

M 1:10.000; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2022, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [04.07.2022]
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Von den maßgeblichen Außenlärmpegeln in 
den Plandarstellungen kann abgewichen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass der maßgebliche 
Außenlärmpegel an einem konkreten Gebäude oder 
an einzelnen (z.B. vom Lärm abgewandten) Fassaden 
eines Gebäudes demgegenüber geringer sind. 

Wohn- und Schlafräume in Bereichen, in denen 
die nachts zulässigen Geräuschimmissionen 
(Orientierungswerte in Beiblatt 1 der DIN 18005 [5]) 
überschritten werden, sind mit fensterunabhängigen 
Lüftungseinrichtungen auszurüsten. Die entsprechen-
den Pegelbereiche sind den Plandarstellungen zu ent-
nehmen. 

Hiervon kann abgewichen werden, wenn nachgewie-
sen wird, dass an einem konkreten Gebäude oder an 
einzelnen (z.B. vom Lärm abgewandten) Fassaden 
eines Gebäudes die zulässigen Geräuschimmissionen 
eingehalten werden.

Die detaillierte Beschreibung und Zuordnung der 
Anforderungen sind dem schalltechnischen Gutachten  
zum Bebauungsplan Nr. Na-20 „Hinter Geller“ in der 
Stadt Idar-Oberstein, Stadtteil Nahbollenbach; SGS-
TÜV Saar GmbH, Sulzbach, Stand: 05.08.2022, zu 
entnehmen.

12.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Die nicht überbauten Grundstücksfl ächen sind als 
intensiv begrünte Gartenfl ächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen 
oder weitere Nebenanlagen benötigt werden. Zulässig 
sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
chende Durchgrünung und eine harmonische und 
optisch ansprechende Einbindung in das umgebende 
Siedlungsbild zu erreichen, so dass ein harmonisches 
Gesamtbild entsteht. Für die Anpflanzungen sind 
regionaltypische Arten der Pflanzliste zu verwenden.

Flachdächer und fl achgeneigte Dächer von Neubau-
ten sind mindestens extensiv zu begrünen. Dabei ist 
ein Begrünungssystem zu wählen, welches das dauer-
hafte und vitale Wachstum von Gräsern, Polsterstau-
den und zwergigen Gehölzen auch während länger 
anhaltender Hitze- und Trockenheitsperioden gewähr-
leistet. Ausgenommen sind hiervon Flächen für tech-
nische Dachaufbauten, etc. und deren Wartung inkl. 
Zuwegung. Das Anwachsen ist in einem zeitlich ange-
messenen Abstand zu kontrollieren und bei Misserfolg 
sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

Je 4 oberirdische Stellplätze ist ein standortgerechter 
mittel- bis großkroniger Laubbaumhochstamm (3xv, 
Stammumfang 14 - 16 cm) gem. der Pfl anzliste zu 
pfl anzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen.

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwen-
den:
• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica)
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos) 

Traubenkirsche (Prunus padus),
• Walnuss (Juglans regia),
• Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-

tre)

Es sind herkunftsgesicherte Gehölze mit der regio-
nalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und Ober-
rheingraben“ (Region 4) nach dem Leitfaden zur Ver-
wendung gebietseigener Gehölze (BMU, Januar 2012) 
zu verwenden. Die Bäume und Sträucher sind dauer-
haft zu sichern und Ausfälle durch gleichartige Exem-
plare zu ersetzen.

13. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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• Es ist deshalb erforderlich, dass bei etwaigen Tiefbaumaßnahmen sorgfältig auf sogenannte organolepti-
schen Auffälligkeiten, wie z.B. Verfärbungen, Geruch oder bodenfremde Stoffe, geachtet werden muss. Soll-
ten diese auftreten, sind diese zu separieren und niederschlagswassergeschützt zwischenzulagern sowie die 
weitere Vorgehensweise mit der SGD Nord Regionalstelle WAB Koblenz, als zuständige obere Bodenschutz-
behörde, abzustimmen.

Denkmalschutz
• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde 

gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.
Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund 

von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenpla-
nung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

• Nach der Starkregengefährdungskarte des Hochwasserinfopaketes besteht für das Plangebiet eine geringe bis 
mäßige Gefahr einer Abfl usskonzentration während eines Starkregenereignisses.

• Die Errichtung von Neubauten sollte in einer an mögliche Überfl utungen angepassten Bauweise erfolgen. Ab-
fl ussrinnen sollten von Bebauung freigehalten und geeignete Maßnahmen (wie z.B. Notwasserwege) ergriffen 
werden, sodass ein möglichst schadloser Abfl uss des Wassers durch die Bebauung gewährleistet werden kann.

• Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpfl ichtet, Vorsor-
gemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

• Da die Karte auf topographischen Informationen basiert, ist eine Validierung der möglichen Sturzfl utgefähr-
dung vor Ort notwendig.

Landwirtschaft
• Es ist dafür Sorge zu tragen, dass der Wirtschaftsweg dem landwirtschaftlichen Verkehr uneingeschränkt zur 

Verfügung steht und frei von wild parkenden Autos bleibt. Für Anpfl anzungen und Einfriedungen entlang des 
Wirtschaftsweges sind die Grenzabstände des § 44 und § 46 LNRG einzuhalten.

Deutsche Bahn AG
• Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden 

Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden.
• Die Abstandsfl ächen gemäß Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) sowie sonstige baurechtliche und 

nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.
• Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Grenzbebauungen und Grenzbepfl anzungen nicht gestattet werden. 

Zudem muss zwingend ein Abstand von mindestens 5 Metern von jedem geplanten Bauwerk bis zum nächst-
liegenden Bahngleis eingehalten werden.

• Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln der 
Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und einschlägigen 
Regelwerke zu erfolgen.

• Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Kabel- und Lei-
tungsanlagen, Signale, Gleise etc.) sind stets zu gewährleisten.

• Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefährdet werden.
• Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Einfl ussbereichs von Eisenbahnverkehrslasten (Stütz-be-

reich) durchgeführt werden.
• Im Bereich der Signale, Oberleitungsmasten und Gleise dürfen keine Grabungs-/ Rammarbeiten durchge-führt 

werden.
• Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass keine Baufahrzeuge, Personen, Materialien oder Geräte unbe-

absichtigt in den Gefahrenbereich gelangen. Während der Arbeiten muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass 
durch die Bauarbeiten der Gefahrenbereich (Defi nition Siehe GUV VD 33 Anlage 2) der Gleise, einschließlich 
des Luftraumes nicht berührt wird.

• Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. Lagerungen 
von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umständen 
Baustoffe/ Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen.

• Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind so anzu-
ordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung 
herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.

• Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaikanlage keinerlei ne-
gative Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeug-
führer durch z.B. Blendungen, Refl exionen) entstehen können und dass die Lärmemissionen des Schienen-
verkehrs nicht durch Refl exionseffekte erhöht werden.

• Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsicht-
lich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch lnstandhaltungsmaßnah-
men (z.B. Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen freizustellen.

• Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit 
der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen sind, keine Ansprüche gegenüber 
der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht 
werden können.

• Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Über-
schwenken der Bahnfl äche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden 
Haken verboten. Die Einhaltung dieser Aufl agen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-
Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

• Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der DB Netz 
AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 6 Wochen vor Kranaufstellung bei der 
DB Netz AG zu beantragen ist.

• Oberfl ächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ord-
nungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zuge-
stimmt werden.

• Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit mit dem 
Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss. Ggf. sind 
im Baubereich vor Baubeginn entsprechende Suchschlitze von Hand auszuführen.

• Oberfl ächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ord-
nungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zuge-
stimmt werden.

• Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, 
Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicher-
zustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen 
und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen.

• Alle Neuanpfl anzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen 
der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpfl anzabständen ist die DB Konzernricht-
linie (Ril) 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu beachten. Abstand und Art von 
Bepfl anzungen müssen so gewählt werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen 
können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. Der 
Pfl anzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von be-
stehenden Anpfl anzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen 
können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden.

• Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auch im Interesse 
der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein 
gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahngelände oder sonstiges Hineingelangen in den 
Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird.

• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft 
und Körperschall, Abgase, Funkenfl ug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinfl ussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können.

• Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in den 
Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame Maß-
nahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch während der Bauzeit.

• Es wird hiermit auf§ 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder 
Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt 
zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen 
vorzunehmen.

• Für Schäden, die der Deutschen Bahn AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Planungsträger/ Bau-
herr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die Bahnstrecke ergeben. Entspre-
chende Änderungsmaßnahmen sind dann auf Kosten des Vorhabenträgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu 
veranlassen.

• Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind der Deutschen Bahn AG erneut zur 
Stellungnahme vorzulegen.

OIE AG / Westnetz GmbH
• Die Baugrundstücke werden bei der Erschließung des Baugebietes, mit ca. 1,5 m langen Anschlussleitungen 

an das öffentliche Stromversorgungsnetz angeschlossen, die später bis zu den Neubauten verlängert werden.
• Die Kabel stehen unter elektrischer Spannung.
• Die auf dem Grundstück befi ndlichen Stromversorgungsleitungen sind unentgeltlich zu dulden. Überprüfun-

gen und Arbeiten an Leitungen werden dem Netzbetreiber oder von ihm beauftragten Unternehmen jederzeit 
gestattet. Mit Bauarbeiten in Kabelnähe darf erst nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber begonnen werden 
(planauskunft-rnh@westnetz.de).

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Stadtbauamt der Stadt Idar-Ober-
stein möglich.
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Städtebauliche Konzeption

Die Bestandsgebäude auf dem ehemaligen 
Kasernengelände sollen energetisch saniert 
und für gemischte Nutzungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Zur naturschutzfach-
lichen Aufwertung und Verbesserung des 
Mikroklimas sollen die Dachflächen min-
destens extensiv begrünt und ggf. mit Anla-
gen zur Nutzung solarer Energie (PV oder 
Solarthermie) belegt werden. 

Parallel zur Bahntrasse soll entlang des be-
stehenden Feldwirtschaftsweges ein weite-
rer gemischt genutzter und bis zu dreige-
schossiger Gebäuderiegel errichtet werden. 
Dieser soll eine abschirmende Funktion 
gegenüber des Schienen- und Gewerbe-
lärms in Richtung südlich geplanten Wohn-
gebiet übernehmen. 

Im südlich gelegenen, rückwärtigen Teilbe-
reich des Plangebietes soll eine aufgelo-
ckerte Wohnbebauung den Übergang zum 
bestehenden Wohngebiet der Straße „Hau-
persborn“ bilden.

Innerhalb des Plangebietes sollen nach der-
zeitigem Stand bis zu 2.280 m2 Gewerbe- 
und bis zu 11.360 m2 Wohnbaufläche ent-
stehen. Von den ca. 24 geplanten Wohnein-
heiten sollen sich ca. 8 Wohneinheiten auf 
den derzeitigen Gebäudebestand und ca. 
16 Wohneinheiten auf Neubauten verteilen.

Mit der Errichtung von ca. 5 Tiny-Häusern 
soll das Angebotsspektrum zusätzlich er-
weitert werden. 

Zur verkehrlichen Erschießung des Plange-
bietes soll die Verlängerung der Gellertstra-
ße, ab der Hausnummer 38, bedarfsgerecht 
ausgebaut. Im weiteren Verlauf soll das 
Plangebiet durch eine neu zu errichtende T-
förmige Stichstraße intern erschlossen wer-
den. Fußläufig soll das Plangebiet über 
einen neu anzulegenden Fußweg mit den 
angrenzenden Wohngebieten der Dierbach-
straße und Straße „Haupersborn“ ange-
bunden werden.

Aufgrund der geplanten Anzahl an Wohn-
einheiten wird eine Vielzahl an Stellplätzen 
nachgewiesen, die vollständig als oberirdi-
sche Stellplätze innerhalb des Gebietes or-
ganisiert werden.

Zur Realisierung eines ansprechenden 
Außenraums sollen die Freiflächen anspre-
chend begrünt und mit hochstämmigen 
Bäumen gepflanzt werden.

Verkehrsbetrachtung

Durch die Realisierung des Planvorhabens  
wird das Verkehrsaufkommen in der Gellert-
straße, der Oberdorfstraße und der Nahbol-
lenbacherstraße ansteigen. Gem. dem Hin-
weiswerk zur Schätzung des Verkehrsauf-
kommens von Gebietstypen der Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen ist von insgesamt ca. 540 zusätzlichen 
Fahrten pro Tag auszugehen (WA und MI), 
wobei hiervon ca. 200 Fahrten auf das All-
gemeine Wohngebiet und ca. 300 Fahrten 
auf das Mischgebiet entfallen. Durch das 
Allgemeine Wohngebiet werden in der pro-
gnostizierten Spitzenstunde von 6 - 7 Uhr 
ca. 36 zusätzliche Fahrten entstehen. Die 
Spitzenstunde des Mischgebietes liegt mit 
ca. 40 zusätzlichen Fahrten zwischen 17 - 
18 Uhr. 

Die v.g. Straßen sind ausreichend dimensio-
niert, sodass der zusätzlich entstehende 
Verkehr aufgenommen werden kann. 

Schalltechnische Untersuchung

Die SGS TÜV Saar GmbH wurde mit der Er-
stellung eines schalltechnischen Gutach-
tens beauftragt.

„In diesem sind die folgenden Aspekte zu 
behandeln:

• Geräuschimmissionen im Plangebiet 
durch die umliegenden gewerblichen 
Nutzungen

• Geräuschimmissionen im Plangebiet 
durch den Schienenverkehr auf der an-
grenzenden Bahnlinie 3511 Bingen – 
Saarbrücken

Zur Berechnung der Geräuschimmissionen 
im Plangebiet durch die Gewerbeflächen im 
Gewerbepark Nahetal wurden die von den 
jeweiligen Flächen ausgehenden Geräusch-
emissionen auf der Grundlage des in der 
DIN 18005 angegebenen flächenbezoge-
nen Schallleistungspegels von 60 dB(A) je 
m² Gewerbefläche angesetzt. Dieser Wert 
gilt gemäß für die tags und nachts von Ge-
werbebetrieben ausgehenden Geräusch-
emissionen.  

Die Emissionshöhe wurde mit 3 m über Bo-
den angesetzt. Die auf den Gewerbeflächen 
vorhandenen Gebäude wurden in der 
Schallausbreitungsrechnung nach DIN ISO 
9613-2 nicht als abschirmende Bauwerke 
berücksichtigt. 

Bei der Ermittlung der Geräuschimmissio-
nen im Plangebiet (MI und WA) wurden 

entlang der Baugrenzen repräsentative Im-
missionsorte festgelegt. Die dort zu erwar-
tenden Geräuschimmissionen durch die 
umliegenden Gewerbeflächen wurden mit 
Hilfe von Schallausbreitungsrechnungen 
nach DIN ISO 9613-2 ermittelt. 

Neben der rechnerischen Ermittlung der Ge-
räuschimmission im gesamten Plangebiet 
erfolgte eine Geräuschimmissionsmessung 
während der Nacht (Dauer ca. 1 h) an einem 
Messpunkt im Bereich des geplanten Wohn-
gebietes. 

Während der Messung erfolgte darüber hin-
aus eine Begehung des nördlich benachbar-
ten Gewerbegebietes zur Erfassung mögli-
cher Nachtaktivitäten der dort ansässigen 
Betriebe. 

Die rechnerisch und messtechnisch ermittel-
ten Geräuschimmissionen durch den Ge-
werbepark wurden mit den Orientierungs-
werten in Beiblatt 1 der DIN 18005, Schall-
schutz im Städtebau, sowie mit den Immis-
sionsrichtwerten der TA Lärm verglichen.

Der Vergleich der ermittelten Beurteilungs-
pegel mit den zulässigen Werten (Orientie-
rungswerte bzw. Immissionsrichtwerte) er-
gibt die folgende Bilanz:

• tags werden die zulässigen Werte im MI 
um mindestens 5 dB unterschritten

• im WA wird der Orientierungs- bzw. der 
Immissionsrichtwert tags eingehalten 
bzw. um bis zu 1 dB überschritten

• die berechnete Überschreitung der zu-
lässigen Werte im WA tags ist geringfü-
gig. Nach der Entwicklung des Gebietes 
ist durch das vorgelagerter MI eine Ab-
schirmung der Geräuschimmissionen 
aus dem Gewerbepark Nahetal und da-
mit eine Einhaltung der zulässigen Ge-
räuschimmissionen zu erwarten

• die nachts zulässigen Geräuschimmis-
sionen werden deutlich unterschritten

Das Plangebiet unterliegt zudem Schienen-
verkehrslärmimmissionen der nördlich an-
grenzenden zweigleisigen Bahnlinie 3511 
Bingen – Saarbrücken.

Die von dem Schienenverkehr verursachten 
Geräuschimmissionen tagsüber und nachts 
wurden nach den Vorgaben der Anlage 2 zu 
§ 4 der Verkehrslärmschutzverordnung - Be-
rechnung des Beurteilungspegels für Schie-
nenwege (Schall 03) ermittelt.

Die berechneten Geräuschimmissionen 
durch den Schienenverkehr wurden mit den 
Orientierungswerten für Verkehrslärm in 
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Beiblatt 1 der DIN 18005, Schallschutz im 
Städtebau, sowie mit den Immissionsgrenz-
werten der 16. BImSchV verglichen. 

Der Vergleich der ermittelten Beurteilungs-
pegel mit den zulässigen Werten (Orientie-
rungswerte bzw. Immissionsgrenzwerte) er-
gibt die folgende Bilanz:

• tags werden die Orientierungswerte im 
MI um bis zu 5 dB überschritten

• tags werden die Orientierungswerte im 
WA um bis zu 5 dB überschritten

• tags werden die Immissionsgrenzwerte 
im MI um bis zu 1 dB überschritten

• tags werden die Immissionsgrenzwerte 
im WA um bis zu 1 dB überschritten

• nachts werden die Orientierungswerte 
im MI um bis zu 7 dB überschritten

• nachts werden die Orientierungswerte 
im WA um bis zu 7 dB überschritten

• nachts werden die Immissionsgrenz-
werte im MI um bis zu 3 dB überschrit-
ten

• nachts werden die Immissionsgrenz-
werte im WA um bis zu 3 dB überschrit-
ten

Aufgrund der ermittelten Überschreitungen 
der zulässigen Geräuschimmissionen sind 
Schallschutzmaßnahmen notwendig. Fol-
gende Schallschutzmaßnahmen sind grund-
sätzlich möglich:

• Maßnahmen an der Schallquelle

• Differenzierte Ausweisung von Gebiets-
arten im Plangebiet

• Einhalten von Mindestabständen

• Aktive Schallschutzmaßnahmen

• Grundrissorientierung schutzbedürfti-
ger Aufenthaltsräume

• Schallschutzmaßnahmen am Gebäude

Die verschiedenen Maßnahmen werden 
hinsichtlich des hier betrachteten Vorha-
bens wie folgt bewertet: 

Maßnahmen an der Schallquelle kommen 
im vorliegenden Fall nicht in Betracht. 

Die Ausweisungen im Plangebiet wurden 
bereits so gewählt, dass sich eine Staffelung 
der Flächen hinsichtlich der Schutzbedürf-
tigkeit ergibt. Das geplante allgemeine 
Wohngebiet ist weiter von der Bahnstrecke 
entfernt als das geplante Mischgebiet und 
wird von den Gebäuden im Mischgebiet ab-
geschirmt. 

Die Abstände der Wohnbebauung zu der 
Bahnlinie könnten weiter erhöht werden, 

dies würde allerdings die nutzbare Fläche 
im Plangebiet reduzieren. 

Aktive Schallschutzmaßnahmen sind grund-
sätzlich möglich. So könnten entlang der 
nördlichen Baugrenzen Lärmschutzwände 
errichtet werden. Im Hinblick auf die zuläs-
sige Höhe der Bebauung ist eine ausrei-
chende Pegelminderung zumindest in den 
oberen Geschossen der Gebäude aber 
kaum zu erreichen.

Sinnvoll ist in jedem Fall eine geeignete 
Grundrissgestaltung der geplanten Gebäu-
de. Schlafräume sollten vorzugsweise auf 
den von den Straßen abgewandten Gebäu-
deseiten angeordnet werden. 

Bei der Errichtung von Gebäuden grund-
sätzlich zu beachten ist die Norm DIN 4109 
„Schallschutz im Hochbau“. Durch die Fest-
legung eines mindestens erforderlichen 
Schalldämm-Maßes für die Außenbauteile 
von schutzbedürftigen Räumen wird sicher-
gestellt, dass die von außen in die Räume 
eindringenden Geräusche auf ein akzeptab-
les Maß reduziert werden. Dadurch wird 
eine weitgehend uneingeschränkte Nut-
zung der Wohnräume in Gebäuden auch in 
Bereichen, in denen erhöhte Geräuschim-
missionen vorliegen, die nicht durch andere 
Maßnahmen vermindert werden können, 
ermöglicht. 

Für das Plangebiet ergeben sich daraus fol-
gende Forderungen:

• Alle im Plangebiet zu errichtenden Ge-
bäude mit schutzbedürftigen Nutzun-
gen in Bereichen, in denen die zulässi-
gen Geräuschimmissionen überschrit-
ten werden, sind hinsichtlich des Schut-
zes vor Außenlärm gemäß den Anforde-
rungen der Norm DIN 4109-01:2018-
01 auszuführen.

• Im Fall von Überschreitungen während 
der Nacht ergibt sich darüber hinaus die 
Forderung, Wohn- und Schlafräume mit 
fensterunabhängigen Lüftungseinrich-
tungen auszustatten, um eine Sauer-
stoffzufuhr bei geschlossenen Fenstern 

zu gewährleisten. Der Maßstab für eine 
solche Maßnahme ist in jedem Fall eine 
Überschreitung der Immissionsgrenz-
werte, vorzugsweise sollte eine entspre-
chende Maßnahme jedoch bereits bei 
einer Überschreitung der Orientierungs-
werte vorgesehen werden.

Grundlage für die Ermittlung der erforderli-
chen Schalldämmung der Außenbauteile 
von Gebäuden ist der sogenannte maßgeb-
liche Außenlärmpegel. Die Ermittlung der 
maßgeblichen Außenlärmpegel im Plange-
biet wird in Abschnitt 8 des schalltechni-
schen Gutachtens erläutert. 

Auf der Basis der ermittelten Geräuschim-
missionen durch Schienenverkehr sowie Ge-
werbe wurden nach DIN 4109, Ausgabe Ja-
nuar 2018 die maßgeblichen Außenlärmpe-
gel sowie das erforderliche gesamte bewer-
tete Bau-Schalldämm-Maß der Außenbau-
teile für alle Baufelder unter der Annahme 
der Raumart „Aufenthaltsräume in Woh-
nungen, Übernachtungsräume in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnli-
ches“ berechnet.

Die ermittelten Werte können der vorste-
henden Tabelle entnommen werden.

Die Lage der Baufelder sowie die berechne-
ten maßgeblichen Außenlärmpegel sind 
Bild 8 im Anhang des schalltechnischen 
Gutachtens zu entnehmen. 

Die für die betrachteten Baufelder für die 
Raumart „Aufenthaltsräume in Wohnun-
gen, Übernachtungsräume in Beherber-
gungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnli-
ches“ ermittelten erforderlichen gesamten 
bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges 
der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen 
können der nachfolgenden Tabelle entnom-
men werden.

Bis zu einem gesamten bewerteten Bau-
Schalldämm-Maß von ca. R‘w,ges  = 35 dB er-
geben sich keine gegenüber einer üblichen 
Bauweise erhöhten Anforderung an die 
Schalldämmung der Außenbauteile. Darü-

Maßgeblicher Außenlärmpegel und gesamtes bewerteten Bau-Schalldämm-Maß; Quelle: SGS-TÜV Saar GmbH
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ber steigen die Anforderungen insbesonde-
re an die Fenster an. 

Abschnitt 9 des Gutachtens enthält einen 
Festsetzungsvorschlag für den Bebauungs-
plan.“
(Quelle: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungs-
plan Nr. Na-20 „Hinter Geller“ in der Stadt Idar-Ober-
stein, Stadtteil Nahbollenbach; SGS TÜV Saar GmbH, 
Am Tüv 1, 66280 Sulzbach, Stand: 05.08.2022)
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Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 und 
6 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet (WA)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO

Der südliche Teilbereich des Plangebietes 
wird als Allgemeines Wohngebiet festge-
setzt. 

Ein Allgemeines Wohngebiet ist ein Bauge-
biet, dessen Zweckbestimmung vorwiegend 
dem Wohnen dient. Im Unterschied zum 
Reinen Wohngebiet können jedoch auch er-
gänzende öffentliche und private Einrich-
tungen, welche die Wohnruhe nicht we-
sentlich stören, zugelassen werden.

Ein Ziel dieses Bebauungsplanes ist es, im 
südlichen Teilbereich ein Gebiet zu entwi-
ckeln, welches vorwiegend dem Wohnen 
dient. Das Wohnen ergänzende und mit 
dem Wohnen verträgliche Nutzungen wer-
den ausnahmsweise zugelassen. Hierzu ge-
hören Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, nicht störende Handwerksbetriebe, der 
Versorgung des Gebietes dienenden Läden, 
Schank und Speisewirtschaften sowie Anla-
gen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke.

Die südliche Umgebung dient ebenfalls 
überwiegend dem Wohnen und als Standort 
von Nutzungen, die die Wohnruhe nicht we-
sentlich stören. Dem Ziel der Intensivierung 
der Wohnnutzung wird Rechnung getragen. 
Die Festsetzung hat auch nachbar- 
schützenden Charakter, sodass baupla-

nungsrechtlich nicht von gegenseitigen Be-
einträchtigungen auszugehen und durch 
den Verordnungsgeber die Sicherung ge-
sunder Wohnverhältnisse gewahrt ist.

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Kataloges des Allgemeinen Wohngebietes 
an diesem Standort realisierungsfähig. 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden 
ausgeschlossen, da diese aufgrund ihrer 
möglichen Immissionsbelastung nachteilige 
Auswirkungen auf die Wohnnutzung sowie 
auf die Wohnruhe und -qualität haben kön-
nen. Auch dem üblicherweise erhöhten Flä-
chenbedarf und den baulichen Anforderun-
gen dieser Nutzungen kann an diesem 
Standort nicht Rechnung getragen werden. 
Insbesondere Tankstellen haben üblicher-
weise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen 
und sind auf eine gute Erreichbarkeit ange-

Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplans, ohne Maßstab; Quelle: Kernplan

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet ist über die vorhandene öffentliche Kanalisation in der Gellertstraße zu entwässern. 
• Das Schmutzwasser ist in den bestehenden Mischwasserkanal der Gellertstraße einzuleiten.  
• Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser ist vollständig auf dem Grundstück örtlich zu ver-

sickern. Sollte eine Versickerung technisch oder rechtlich nicht möglich sein, ist das anfallende Niederschlags-
wasser durch geeignete Maßnahmen (z. B. Dachbegrünung, Retentionszisternen, Rigolenelemente, Staukanal 
etc.) auf dem Grundstück zurückzuhalten und gedrosselt der vorhandenen Mischwasserkanalisation zuzu-
führen. 

• Die Beseitigung des Niederschlagswassers hat unter Berücksichtigung der §§ 5 und 55 WHG und des § 13 
Abs. 2 LWG zu erfolgen.

• Auf die Notwendigkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Gewässerbenutzung wird hingewiesen.
• Ausschließlich das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser ist an die Ortskanalisation Nahbollenbach mit 

zentraler Abwasserreinigung in der Kläranlage anzuschließen.
• Das zukünftige Entwässerungskonzept ist mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
• Dachform: Als Dachform sind Satteldächer, fl achgeneigte Satteldächer und Flachdächer zulässig. 
• Dacheindeckung: Die Errichtung von Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (Photovoltaik, Solare Wärme-

nutzung) auf den Dachfl ächen ist zulässig. Anlagen zur Nutzung der Solarenergie auf geneigten Dächern sind 
nur in der gleichen Neigung wie die dazugehörige Dachfläche zulässig. 

• Böschungen von Aufschüttungen/Abgrabungen sind grundsätzlich nur mit einer maximalen Höhe von 2,00 
m (in der Senkrechten gemessen) zulässig. Bei größeren Höhenunterschieden sind Zwischenterrassen (Ber-
men) anzulegen. Die Horizontalen der Zwischenterrassen müssen mindestens 3,00 m breit sein. Böschungen 
sind mit unregelmäßigen Neigungen in einem Verhältnis von mind. 1:1,5 (Höhe:Horizontale) anzulegen. Bö-
schungsfuß und -krone sind auszurunden.

• Stützmauern/Abstützungen (Anstelle von Böschungen) sind bis zu einer Höhe von max. 2,00 m zulässig. Bei 
größeren Höhenunterschieden sind die Stützmauern/Abstützungen höhengestaffelt anzulegen. Der horizon-
tale Abstand der Zwischenebenen (Vorderkante/Vorderkante) muss mind. 1,50 m betragen.

• Flächen, die nicht als Stellplätze, Zufahrten, Terrassen oder Wege benötigt werden, sind unversiegelt zu be-
lassen und gärtnerisch als Zier- oder Nutzgarten anzulegen. Großfl ächig mit Steinen bedeckte Flächen, auf 
denen hauptsächlich Steine zur Gestaltung verwendet werden und Pfl anzen nicht oder nur in geringer Zahl 
vorkommen (Schottergärten), sind im Bereich dieser Freifl ächen nicht zulässig. 

• Befestigung: Die Oberfl ächen der Garagenzufahrten, sonstigen Einfahrten, Stellplätze und Hoffl ächen sind aus 
wasserdurchlässigen Materialien (z.B. Splittdecke, Rasengittersteinen, Rasenfugensteinen, Splittfugenpfl aster 
usw.) herzustellen. Auch der Unterbau ist entsprechend wasserdurchlässig herzustellen. Ausnahmen sind aus 
Gründen der barrierefreien Gestaltung möglich.

• Stellplätze: Es sind ausreichend Stellplätze auf den jeweiligen Grundstücken nachzuweisen. § 47 LBauO gilt 
entsprechend.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitplä-
ne und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) 
vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 
2021 (BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Ju-
li 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBI. 
I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 5).

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Ok-
tober 2022 (BGBl. I S. 1792).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 07. Dezember 
2022 (GVBl. S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBl. S. 21).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. April 2022 (GVBl. S. 118).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein hat am 
29.09.2022 die Einleitung des Verfahrens zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. Na-20 „Hinter 
Geller“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, den Be bau ungs plan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13a BauGB im 
vereinfachten Verfahren aufgestellt. Gem. §  13a 
Abs.  3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht durchgeführt.

• Der Stadtrat der Stadt Idar-Oberstein hat in sei-
ner Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt 
und die öffentliche Auslegung des Bebauungspla-
nes Nr. Na-20 „Hinter Geller“ beschlossen (§ 13a 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungs planes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil B) sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffent-
lich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 Abs. 2 
BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben kön-
nen, am __.__.____ ortsüblich bekannt gemacht 
(§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Auslegung 
benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellung nahme ein-
geräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden so-
wie der Bürger Anregungen und Stellungnahmen 
ein. Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Stadtrat hat am __.__.____ den Bebauungs-
plan Nr. Na-20 „Hinter Geller“ als Satzung be-
schlossen (§  10 Abs.  1 BauGB). Der Bebauungs-
plan besteht aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung.

• Der Bebauungsplan Nr. Na-20 „Hinter Geller“ 
wird hiermit als Satzung ausgefertigt.

Idar-Oberstein, den __.__.____

Frühauf
Der Oberbürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die Rechts-
folgen des § 24 Abs. 6 GemO hingewiesen wor-
den.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. Na-20 „Hinter Geller“, bestehend aus 
der Plan zeich nung (Teil A) und dem Textteil (Teil 
B) sowie der Begründung, in Kraft (§  10 Abs.  3 
BauGB).

Idar-Oberstein, den __.__.____

Frühauf
Der Oberbürgermeister

Verfahren
• Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB aufgestellt. Die Vorschriften des § 

13 BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 
4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 
10a Abs.1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzumtrieb-

splantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 
Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den Stock zu setzen. 

Bodenschutz
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen Regelwerke (u.a. DIN 4020, DIN EN 

1997-1 und -2, DIN 1054) zu berücksichtigen. Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbe-
sondere mit Laständerungen) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die Baugrund-
untersuchungen sind dem LGB anzuzeigen und die Ergebnisse (Geodaten) sind mitzuteilen (siehe https://
www.lgb-rlp.de/fachthemen/geologiedatengesetz.html).

• Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.
Altlasten
• Zwar fanden im Rahmen der Konversion der militärischen Liegenschaft orientierende Untergrunduntersu-

chungen und sogar Sanierungsmaßnahmen im Bereich von zwei Teilfl ächen statt, ein Restrisiko, dass ggf. noch 
nutzungsbedingte Untergrundverunreinigungen vorliegen, die bisher nicht entdeckt wurden, besteht jedoch 
immer noch.

HINWEISE

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 4 BAUNVO)

MI MISCHGEBIET (MI)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 6 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

GFZ GESCHOSSFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

II-III ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS MINDEST- UND HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

o OFFENE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 2 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 AABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St
FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, GARAGEN CARPORTS UND 
NEBENANLAGEN;
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 UND 22 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

F
VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER 
FELDWIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBE STIMMUNG; HIER: 
FUSSWEGE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)
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PLANGEBIET

1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB; §§ 1-14 
BAUNVO

1.1 ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
gem. § 4 BauNVO

gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht stö-

renden Handwerksbetriebe,
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-

heitliche und sportliche Zwecke.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO und gem. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 
1 Abs. 5 BauNVO

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
3. Anlagen für Verwaltungen,
4. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden.

gem. § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Gartenbaubetriebe,
2. Tankstellen.

1.2 MISCHGEBIET MI

 zulässig sind: 

 nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
gem. § 6 BauNVO

gem. § 6 Abs. 2 BauNVO

1. Wohngebäude,
2. Geschäfts- und Bürogebäude,
3. Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes,
4. sonstige Gewerbebetriebe,

gem. §§ 6 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO i.V.m. §§ 1 Abs. 
5 und Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Einzelhandelsbetriebe,
2. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, 

kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke.

3. Gartenbaubetriebe,
4. Tankstellen,
5. Vergnügungsstätten.

Gem. § 6 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO 
Läden mit Geschäfts- und Verkaufsfl ächen für 
Sexartikel (Sexshops und Videotheken) und sonsti-
ge Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten 
gewerblich ausgeübt oder angeboten werden 
(Bordelle bzw. bordellähnliche Betriebe einschließlich 
Wohnungsprostitution).

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan, gem. § 19 BauNVO
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 19 Abs. 1 
BauNVO i.V.m. § 17 Abs. 2 BauNVO wie folgt fest-
gesetzt:

WA                  GRZ 0,4
MI                   GRZ 0,6 

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die Grund-
fl ächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfl äche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.
Gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die festge-
setzte GRZ durch Garagen und Stellplätze mit ihren 
Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, 
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu einer GRZ von 
0,6 im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und bis zu einer 
GRZ von 0,8 im Mischgebiet überschritten werden.

2.2 GESCHOSSFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Geschossfl ächenzahl (GFZ) wird gem. § 20 Abs. 
2 BauNVO im Allgemeinen Wohngebiet (WA) auf 0,8 
sowie im Mischgebiet (MI) auf 1,6 festgesetzt.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird analog § 16 Abs. 
2 BauNVO und § 20 BauNVO als Mindest- und 
Höchstmaß im Mischgebiet (MI) sowie als Höchstmaß 
im Allgemeinen Wohngebiet (WA) festgesetzt. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Als Bauweise wird im Allgemeinen Wohngebiet (WA) 
eine offene Bauweise (o) gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 
festgesetzt. In der offenen Bauweise sind Gebäude mit 
seitlichem Grenzabstand zu errichten. Gebäude sind 
bis zu einer Gesamtlänge von 50 m zulässig. 

Als Bauweise wird im Mischgebiet (MI) eine abwei-
chende Bauweise (a) gem. § 22 Abs. 4 BauNVO fest-
gesetzt. Demnach sind Gebäudelängen von mehr als 
50 m zulässig. In der abweichenden Bauweise können 
Gebäude ohne seitliche Grenzabstände errichtet wer-
den.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen  defi nierten  Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden. 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§ 14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck der 
in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des 
Baugebietes selbst dienen und die seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Die Ausnahmen des § 14 Abs. 
2 BauNVO gelten entsprechend (s. ergänzend auch 
Festsetzung zu den Flächen für Stellplätze, Garagen, 
Carports und Nebenanlagen). Das Gleiche gilt für 
bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den 
Abstandsfl ächen zulässig sind oder zugelassen werden 
können.

5. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE, GARAGEN, 
CARPORTS UND NEBENANLAGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan.
Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen sind 
sowohl innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen als auch in der festgesetzten Fläche für Stell-
plätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen sowie in 
den Abstandsflächen nach Landesrecht zulässig.

Zwischen Garagen/ Carports und der Straßenbegren-
zungslinie ist ein Mindestabstand von 5 m einzuhal-
ten. Davor sind Stellplätze zulässig.

Zugänge, Wege, Rampen, Notausgänge, Zufahrten 
für Rettungsfahrzeuge, Anleiterflächen und wei-
tere Erschließungselemente sowie Flächen für 
Lüftungsschächte sind unter Einhaltung der 
Bestimmungen der Landesbauordnung auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie 
außerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze, 
Garagen, Carports und Nebenanlagen zulässig.

6. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Regelbreite wird mit 6,00 m festgesetzt.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

7. VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
MISCHVERKEHRSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Regelbreite wird mit 5,00 m festgesetzt.

8.  VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: 
FELDWIRTSCHAFTSWEG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 

9. VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER
ZWECKBESTIMMUNG; HIER: FUSSWEGE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 

10. MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB

Im Vorfeld von Rückbaumaßnahmen sind die Ge-
bäude auf brütende Vögel zu überprüfen, um ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände n. § 44 
BNatSchG sicher auszuschließen.
Im Fall entdeckter Bruten darf mit dem Rückbau erst 
nach der abgeschlossenen Ästlingsphase begonnen 
werden; alternativ kann der Rückbau oder zumindest 
die Entfernung der Fassade im Winterhalbjahr erfol-
gen. Regelmäßig genutzte Nistplätze von Arten mit 
hoher Nistplatzkonstanz oder der Roten Listen bzw. 
Vorwarnlisten (hier v.a. Haussperling) erfordern je-
doch weitergehende Maßnahmen, die mit der UNB 
im Detail abzusprechen sind (z.B. Ersatz-Nistplätze am 
neuen Gebäudebestand, evtl. Sicherung bauzeitlicher 
Nistplatzkonstanz, ggfs. artenschutzrechtliche Ausnah-
megenehmigung n. § 45 BNatSchG) 
Im Zuge der Gebäudeprüfung ist auch eine Nutzung 
der Fassadenhohlräume und der Kriechböden durch 
Fledermäuse auszuschließen.
Das Vorkommen der Mauereidechse auf dem Gelände 
ist im Vorfeld der Rückbaumaßnahmen zu prüfen; im 
Fall eines Nachweises sind sowohl Vermeidungsmaß-
nahmen zum individuellen Schutz als auch Maßnah-
men zur Schaffung von Ersatzlebensräumen erforder-
lich, die im Detail mit der UNB abzusprechen sind.

11. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONS-
SCHUTZGESETZES

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB

Bei der Errichtung von schutzbedürftigen 
Gebäuden im Plangebiet sind die Anforderungen 
an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen nach 
DIN4109-1, Ausgabe 2018-01 (oder ggf. der aktuellen 
Ausgabe) zu ermitteln. 
Die maßgeblichen Außenlärmpegel im Plangebiet für 
Immissionsorte mit und ohne Nachtnutzung sind der 
den nachstehenden Plandarstellungen zu entnehmen. 

Lärmkarte Geräuschimmission Schienenverkehrslärm Nacht

Lärmkarte maßgebliche Außenlärmpegel Schlafnutzung

Lärmkarte maßgebliche Außenlärmpegel sonstige Räume

(Quelle: Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. Na-20 „Hinter Geller“ in der Stadt Idar-Oberstein, Stadtteil Nahbollenbach; 
SGS-TÜV Saar GmbH, Sulzbach, Stand: 05.08.2022, ohne Maßstab)

TEIL A: PLANZEICHNUNG

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung; Aktualität der Geobasisinformationen: 15.10.2021

M 1:10.000; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2022, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de [04.07.2022]
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Von den maßgeblichen Außenlärmpegeln in 
den Plandarstellungen kann abgewichen werden, 
wenn nachgewiesen wird, dass der maßgebliche 
Außenlärmpegel an einem konkreten Gebäude oder 
an einzelnen (z.B. vom Lärm abgewandten) Fassaden 
eines Gebäudes demgegenüber geringer sind. 

Wohn- und Schlafräume in Bereichen, in denen 
die nachts zulässigen Geräuschimmissionen 
(Orientierungswerte in Beiblatt 1 der DIN 18005 [5]) 
überschritten werden, sind mit fensterunabhängigen 
Lüftungseinrichtungen auszurüsten. Die entsprechen-
den Pegelbereiche sind den Plandarstellungen zu ent-
nehmen. 

Hiervon kann abgewichen werden, wenn nachgewie-
sen wird, dass an einem konkreten Gebäude oder an 
einzelnen (z.B. vom Lärm abgewandten) Fassaden 
eines Gebäudes die zulässigen Geräuschimmissionen 
eingehalten werden.

Die detaillierte Beschreibung und Zuordnung der 
Anforderungen sind dem schalltechnischen Gutachten  
zum Bebauungsplan Nr. Na-20 „Hinter Geller“ in der 
Stadt Idar-Oberstein, Stadtteil Nahbollenbach; SGS-
TÜV Saar GmbH, Sulzbach, Stand: 05.08.2022, zu 
entnehmen.

12.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Die nicht überbauten Grundstücksfl ächen sind als 
intensiv begrünte Gartenfl ächen anzulegen, sofern sie 
nicht für Zufahrten, Stellplätze, Wege und Terrassen 
oder weitere Nebenanlagen benötigt werden. Zulässig 
sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine anspre-
chende Durchgrünung und eine harmonische und 
optisch ansprechende Einbindung in das umgebende 
Siedlungsbild zu erreichen, so dass ein harmonisches 
Gesamtbild entsteht. Für die Anpflanzungen sind 
regionaltypische Arten der Pflanzliste zu verwenden.

Flachdächer und fl achgeneigte Dächer von Neubau-
ten sind mindestens extensiv zu begrünen. Dabei ist 
ein Begrünungssystem zu wählen, welches das dauer-
hafte und vitale Wachstum von Gräsern, Polsterstau-
den und zwergigen Gehölzen auch während länger 
anhaltender Hitze- und Trockenheitsperioden gewähr-
leistet. Ausgenommen sind hiervon Flächen für tech-
nische Dachaufbauten, etc. und deren Wartung inkl. 
Zuwegung. Das Anwachsen ist in einem zeitlich ange-
messenen Abstand zu kontrollieren und bei Misserfolg 
sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen.

Je 4 oberirdische Stellplätze ist ein standortgerechter 
mittel- bis großkroniger Laubbaumhochstamm (3xv, 
Stammumfang 14 - 16 cm) gem. der Pfl anzliste zu 
pfl anzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen.

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwen-
den:
• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica)
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos) 

Traubenkirsche (Prunus padus),
• Walnuss (Juglans regia),
• Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-

tre)

Es sind herkunftsgesicherte Gehölze mit der regio-
nalen Herkunft „Westdeutsches Bergland und Ober-
rheingraben“ (Region 4) nach dem Leitfaden zur Ver-
wendung gebietseigener Gehölze (BMU, Januar 2012) 
zu verwenden. Die Bäume und Sträucher sind dauer-
haft zu sichern und Ausfälle durch gleichartige Exem-
plare zu ersetzen.

13. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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• Es ist deshalb erforderlich, dass bei etwaigen Tiefbaumaßnahmen sorgfältig auf sogenannte organolepti-
schen Auffälligkeiten, wie z.B. Verfärbungen, Geruch oder bodenfremde Stoffe, geachtet werden muss. Soll-
ten diese auftreten, sind diese zu separieren und niederschlagswassergeschützt zwischenzulagern sowie die 
weitere Vorgehensweise mit der SGD Nord Regionalstelle WAB Koblenz, als zuständige obere Bodenschutz-
behörde, abzustimmen.

Denkmalschutz
• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde 

gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.
Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund 

von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenpla-
nung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

• Nach der Starkregengefährdungskarte des Hochwasserinfopaketes besteht für das Plangebiet eine geringe bis 
mäßige Gefahr einer Abfl usskonzentration während eines Starkregenereignisses.

• Die Errichtung von Neubauten sollte in einer an mögliche Überfl utungen angepassten Bauweise erfolgen. Ab-
fl ussrinnen sollten von Bebauung freigehalten und geeignete Maßnahmen (wie z.B. Notwasserwege) ergriffen 
werden, sodass ein möglichst schadloser Abfl uss des Wassers durch die Bebauung gewährleistet werden kann.

• Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpfl ichtet, Vorsor-
gemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

• Da die Karte auf topographischen Informationen basiert, ist eine Validierung der möglichen Sturzfl utgefähr-
dung vor Ort notwendig.

Landwirtschaft
• Es ist dafür Sorge zu tragen, dass der Wirtschaftsweg dem landwirtschaftlichen Verkehr uneingeschränkt zur 

Verfügung steht und frei von wild parkenden Autos bleibt. Für Anpfl anzungen und Einfriedungen entlang des 
Wirtschaftsweges sind die Grenzabstände des § 44 und § 46 LNRG einzuhalten.

Deutsche Bahn AG
• Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden 

Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden.
• Die Abstandsfl ächen gemäß Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) sowie sonstige baurechtliche und 

nachbarrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.
• Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass Grenzbebauungen und Grenzbepfl anzungen nicht gestattet werden. 

Zudem muss zwingend ein Abstand von mindestens 5 Metern von jedem geplanten Bauwerk bis zum nächst-
liegenden Bahngleis eingehalten werden.

• Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln der 
Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und einschlägigen 
Regelwerke zu erfolgen.

• Die Standsicherheit und Funktionstüchtigkeit der Bahnanlagen (insbesondere Bahndamm, Kabel- und Lei-
tungsanlagen, Signale, Gleise etc.) sind stets zu gewährleisten.

• Der Eisenbahnbetrieb darf weder behindert noch gefährdet werden.
• Die Bauarbeiten müssen grundsätzlich außerhalb des Einfl ussbereichs von Eisenbahnverkehrslasten (Stütz-be-

reich) durchgeführt werden.
• Im Bereich der Signale, Oberleitungsmasten und Gleise dürfen keine Grabungs-/ Rammarbeiten durchge-führt 

werden.
• Das Baufeld ist in Gleisnähe so zu sichern, dass keine Baufahrzeuge, Personen, Materialien oder Geräte unbe-

absichtigt in den Gefahrenbereich gelangen. Während der Arbeiten muss in jedem Fall sichergestellt sein, dass 
durch die Bauarbeiten der Gefahrenbereich (Defi nition Siehe GUV VD 33 Anlage 2) der Gleise, einschließlich 
des Luftraumes nicht berührt wird.

• Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden. Lagerungen 
von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umständen 
Baustoffe/ Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen.

• Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelände hin zu gestalten. Sie sind so anzu-
ordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der Inbetriebnahme eine Blendung 
herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschirmungen anzubringen.

• Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaikanlage keinerlei ne-
gative Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. Sichteinschränkungen der Triebfahrzeug-
führer durch z.B. Blendungen, Refl exionen) entstehen können und dass die Lärmemissionen des Schienen-
verkehrs nicht durch Refl exionseffekte erhöht werden.

• Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsicht-
lich Staubeinwirkungen durch den Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch lnstandhaltungsmaßnah-
men (z.B. Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen freizustellen.

• Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit 
der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen sind, keine Ansprüche gegenüber 
der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht 
werden können.

• Bei Bauausführungen unter Einsatz von Bau-/ Hubgeräten (z.B. (Mobil-) Kran, Bagger etc.) ist das Über-
schwenken der Bahnfl äche bzw. der Bahnbetriebsanlagen mit angehängten Lasten oder herunterhängenden 
Haken verboten. Die Einhaltung dieser Aufl agen ist durch den Bau einer Überschwenkbegrenzung (mit TÜV-
Abnahme) sicher zu stellen. Die Kosten sind vom Antragsteller bzw. dessen Rechtsnachfolger zu tragen.

• Werden bei einem Kraneinsatz ausnahmsweise Betriebsanlagen der DB überschwenkt, so ist mit der DB Netz 
AG eine schriftliche Kranvereinbarung abzuschließen, die mindestens 6 Wochen vor Kranaufstellung bei der 
DB Netz AG zu beantragen ist.

• Oberfl ächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ord-
nungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zuge-
stimmt werden.

• Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit mit dem 
Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss. Ggf. sind 
im Baubereich vor Baubeginn entsprechende Suchschlitze von Hand auszuführen.

• Oberfl ächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ord-
nungsgemäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zuge-
stimmt werden.

• Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung, 
Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicher-
zustellen, dass Blendungen der Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen 
und Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen.

• Alle Neuanpfl anzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen 
der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Zu den Mindestpfl anzabständen ist die DB Konzernricht-
linie (Ril) 882 „Handbuch Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu beachten. Abstand und Art von 
Bepfl anzungen müssen so gewählt werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen 
können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen Rückschnitt u.a.) ständig zu gewährleisten. Der 
Pfl anzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von be-
stehenden Anpfl anzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen 
können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt werden.

• Der Bauherr ist angehalten, das Grundstück im Interesse der öffentlichen Sicherheit und auch im Interesse 
der Sicherheit der auf seinem Grundstück verkehrenden Personen und Fahrzeuge derart einzufrieden, dass ein 
gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von Bahngelände oder sonstiges Hineingelangen in den 
Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhindert wird.

• Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft 
und Körperschall, Abgase, Funkenfl ug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinfl ussungen durch 
magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können.

• Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in den 
Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemäß § 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame Maß-
nahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen. Dies gilt auch während der Bauzeit.

• Es wird hiermit auf§ 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtungen oder 
Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungseinrichtungen unerlaubt 
zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende oder betriebsgefährdende Handlungen 
vorzunehmen.

• Für Schäden, die der Deutschen Bahn AG aus der Baumaßnahme entstehen, haftet der Planungsträger/ Bau-
herr. Das gilt auch, wenn sich erst in Zukunft negative Einwirkungen auf die Bahnstrecke ergeben. Entspre-
chende Änderungsmaßnahmen sind dann auf Kosten des Vorhabenträgers bzw. dessen Rechtsnachfolger zu 
veranlassen.

• Die späteren Anträge auf Baugenehmigung für den Geltungsbereich sind der Deutschen Bahn AG erneut zur 
Stellungnahme vorzulegen.

OIE AG / Westnetz GmbH
• Die Baugrundstücke werden bei der Erschließung des Baugebietes, mit ca. 1,5 m langen Anschlussleitungen 

an das öffentliche Stromversorgungsnetz angeschlossen, die später bis zu den Neubauten verlängert werden.
• Die Kabel stehen unter elektrischer Spannung.
• Die auf dem Grundstück befi ndlichen Stromversorgungsleitungen sind unentgeltlich zu dulden. Überprüfun-

gen und Arbeiten an Leitungen werden dem Netzbetreiber oder von ihm beauftragten Unternehmen jederzeit 
gestattet. Mit Bauarbeiten in Kabelnähe darf erst nach Abstimmung mit dem Netzbetreiber begonnen werden 
(planauskunft-rnh@westnetz.de).

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Stadtbauamt der Stadt Idar-Ober-
stein möglich.
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wiesen. Dies gilt auch für Anlagen für Ver-
waltungen. Gartenbaubaubetriebe und 
Tankstellen sind darüber hinaus aus gestal-
terischen Aspekten nicht in das Wohngebiet 
integrierbar. 

An anderer Stelle im Stadtgebiet sind aus-
reichend Flächen bzw. geeignetere Standor-
te für die ausgeschlossenen Nutzungen vor-
handen.

Mischgebiet (MI)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 6 BauNVO

Der nördliche, zur Bahnlinie 3511 Bingen – 
Saarbrücken gelegene, Teilbereich des 
Plangebietes wird als Mischgebiet festge-
setzt. 

Mit der Festsetzung eines Mischgebietes 
wird die Stadt ihrem Planungsziel gerecht, 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
zur Revitalisierung und Nachverdichtung 
der ehemaligen Carl-Schurz-Kaserne durch 
die Zulässigkeit einer Mischnutzung aus 
Wohnnutzung, Büronutzung, Geschäftsnut-
zung und nicht-störenden Gewerbebetrie-
ben zu schaffen. Die Festsetzung als Misch-
gebiet ist somit eine zentrale Voraussetzung 
zur Konversion dieser Fläche. Die Entwick-
lung mit einer Mischung aus Wohnnutzung 
und Nicht-Wohnnutzung lässt überdies eine 
flexible Entwicklung zu. 

Die direkte Umgebung ist überwiegend von 
Wohnnutzung und mischgebietstypischen 
Nutzungen geprägt. 

Allerdings sind nicht alle Nutzungen des 
Kataloges des Mischgebietes an diesem 
Standort realisierungsfähig, so sind Garten-
baubetriebe, Tankstellen und Vergnügungs-
stätten im Sinne des § 6 Abs. 2 BauNVO 
nicht gewünscht. 

Insbesondere Gartenbaubetriebe und Tank-
stellen haben üblicherweise ein erhöhtes 
Verkehrsaufkommen und sind auf eine gute 
Erreichbarkeit angewiesen. Auch dem übli-
cherweise erhöhten Flächenbedarf und den 
baulichen Anforderungen dieser Nutzungen 
kann an diesem Standort nicht Rechnung 
getragen werden. Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind darüber hinaus gestalte-
risch nur schwer zu integrieren. Auch aus 
Gründen der Erschließungssituation sind 
diese Nutzungen hier nicht gewünscht. Die 
Zulässigkeit von Vergnügungsstätten steht 
den städtebaulichen Zielen der Stadt ent-
gegen.

An anderer Stelle im Stadtgebiet sind aus-
reichend Flächen bzw. geeignetere Standor-
te für die ausgeschlossenen Nutzungen vor-
handen. Zudem bietet die Umnutzung des 
Plangebietes nicht ausreichende Kapazitä-
ten für die Ansiedlung der ausgeschlosse-
nen Nutzungen.

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl nach §  19 Abs.  1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,4 im Be-
reich des Allgemeinen Wohngebietes (WA) 
sowie 0,6 im Bereich des Mischgebietes 
(MI) entspricht den Orientierungswerten für 
die bauliche Nutzung in Allgemeinen Wohn-
gebieten bzw. Mischgebieten gemäß § 17 
BauNVO.

Der Grad der hierdurch entstehenden 
Grundstücksbebauung ist an die bestehen-
den Wohngebiete der Ortslage angepasst, 
wodurch eine optimale Auslastung des 
Grundstückes bei geringer Verdichtung ge-
schaffen wird. Die entstehende Grund-
stücksbebauung lässt auf dem Grundstück 
so ausreichend Freiflächen für eine Durch-
grünung. 

Für Nebenanlagen, Stellplätze etc. besteht 
gemäß BauNVO eine Überschreitungsmög-
lichkeit.

Die Grundflächenzahl darf gemäß BauNVO 
durch die Grundflächen von Garagen und 
Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenan-
lagen im Sinne des § 14 BauNVO und bau-
liche Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück ledig-
lich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 
0,6 im Allgemeinen Wohngebiet (WA) und 
bis zu einer GRZ von 0,8 im Mischgebiet, 
überschritten werden. 

Mit der differenzierten Regelung der GRZ 
wird sichergestellt, dass lediglich nur unter-

geordnete Nebenanlagen wie Stellplätze zu 
einem höheren Maß der baulichen Nutzung 
führen werden. Unvertretbaren Versiegelun-
gen durch Hauptgebäude wird damit be-
gegnet, die anteilsmäßige Flächenbegren-
zung wird gewahrt.

Mit der Überschreitungsmöglichkeit wird 
der besonderen städtebaulichen Situation 
Rechnung getragen.

Der Verzicht auf die erhöhte Grundflächen-
zahl würde zu einer wesentlichen Erschwe-
rung der zweckentsprechenden Nutzung 
des Plangebietes führen, die vorgesehene 
Konzeption wäre nicht realisierungsfähig. 
Die Einhaltung der Obergrenzen wäre an 
diesem Standort somit unverhältnismäßig. 

Die allgemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind ge-
wahrt. 

Aufgrund der sonstigen Festsetzungen zum 
Maß der baulichen Nutzung ist gewährleis-
tet, dass sich das Vorhaben in die Umge-
bung einfügt.

Geschossflächenzahl (GFZ)

Die Geschossflächenzahl gem. § 20 Abs. 2 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Geschossfläche je 
Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne 
des § 19 Abs. 3 zulässig sind.

Die Festsetzung einer GFZ von 1,6 im 
Mischgebiet entspricht gemäß § 17 
BauNVO dem Orientierungswert für die 
bauliche Nutzung in Mischgebieten. Die 
Festsetzung einer GFZ von 0,8 im Allgemei-
nen Wohngebiet unterschreitet gemäß § 17 
BauNVO die Orientierungswerte für die 
bauliche Nutzung in Allgemeinen Wohnge-
bieten. Die festgesetzten Geschossflächen-
zahlen orientieren sich an der festgesetzten 
Zahl der Vollgeschosse und wird in Anleh-
nung an den Bestand der östlich und süd-
lich angrenzenden Wohnbebauung festge-
setzt.

Zahl der Vollgeschosse

Zur eindeutigen Bestimmung des Maßes 
der baulichen Nutzung ist eine dreidimen-
sionale Maßfestsetzung notwendig. Gemäß 
§ 20 Abs. 1 BauNVO gelten als Vollgeschos-
se die Geschosse, die nach landesrechtli-
chen Vorschriften Vollgeschosse sind oder 
auf ihre Zahl angerechnet werden.

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an 
der städtebaulichen Konzeption und am Be-



Bebauungsplan Nr. Na-20 „Hinter Geller“, Stadt Idar-Oberstein 18 www.kernplan.de

stand - sie entspricht weitgehend der Ge-
schosszahl in den angrenzenden Wohnge-
bieten.

Die Festsetzung der Vollgeschosse ermög-
licht insgesamt die Wahrung des städtebau-
lichen Charakters der Umgebung, die Ent-
wicklung ortstypischer Bauformen und die 
Anpassung der geplanten Gebäude an den 
angrenzenden Bestand. Einer Beeinträchti-
gung des Stadtbildes wird damit entgegen-
gewirkt. 

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Nachbargrenzen 
angeordnet werden. 

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 50 
m im Mischgebiet (MI) eröffnet ein hohes 
Maß an Flexibilität bei der Bemessung der 
Baukörper, entspricht dem derzeitigen Be-
stand und ermöglicht eine zweckmäßige 
Nutzung des Teilbaugebietes. 

Gemäß der städtebaulichen Konzeption ist 
eine abweichende Bauweise in diesem Be-
reich erforderlich, um eine Gebäudelänge 
von über 50 m zu ermöglichen. Dies ent-
spricht auch dem derzeitigen Bestand.

Für den Teilbereich des Allgemeinen Wohn-
gebietes ist, abgeleitet aus der Umgebungs-
bebauung, eine offene Bauweise vorgese-
hen. 

In der offenen Bauweise sind die Gebäude 
mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 
Dadurch wird auch im Plangebiet eine auf-
gelockerte Bebauung gewährleistet.

Die Festsetzung der offenen Bauweise er-
möglicht eine aufgelockerte Bebauung und 
entspricht im Wesentlichen der Baustruktur 
der angrenzenden überwiegend durch 
Wohnnutzung geprägten Bereiche. Damit 
wird eine Anpassung des Plangebietes an 
das typische Ortsteilgefüge sowie eine 
größtmögliche Flexibilität bei der Bebauung 
gewährleistet.

Überbaubare und 
nicht überbaubare 
Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §  23 
BauNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind 
im Bebauungsplangebiet durch die Festset-
zung von Baulinien und Baugrenzen be-
stimmt. Gem. § 23 Abs. 2 BauNVO muss auf 
der Baulinie gebaut werden. Die Baugrenze 
gem. § 23 Abs. 3 BauNVO umschreibt die 
überbaubare Fläche, wobei die Baugrenze 
durch die Gebäude nicht bzw. allenfalls in 
geringfügigem Maß überschritten werden 
darf.

Die Festsetzungen der Baugrenzen orientie-
ren sich an der städtebaulichen Konzeption.

Die Abmessungen der durch die Baugrenzen 
beschriebenen Baufenster wurden so ge-
wählt, dass den Bauherren für die spätere 
Realisierung ausreichend Spielraum ver-
bleibt, gleichzeitig aber eine umweltgerech-
te, sparsame und wirtschaftliche Grund-
stücksausnutzung erreicht wird.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen sind auch außerhalb der überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig, sofern 
sie dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücken oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen. Damit ist eine zweck-
mäßige Bebauung der Grundstücke mit den 
erforderlichen Nebenanlagen und Einrich-
tungen sichergestellt, ohne gesondert 
Baufenster ausweisen zu müssen.

Flächen für Stellplätze,  
Garagen, Carports und 
Nebenanlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung der Flächen für Stellplätze, 
Garagen, Carports und Nebenanlagen dient 
der Ordnung des ruhenden Verkehrs durch 
ein ausreichendes oberirdisches Stellplatz-
angebot innerhalb des Plangebietes. Die für 
die geplanten Nutzungen erforderlichen 
Stellplätze werden ausschließlich im 
Plangebiet bereitgestellt. Zudem werden 
Beeinträchtigungen der bereits bestehen-
den Bebauung in der Nachbarschaft des 
Plangebietes (Parksuchverkehr etc.) vermie-
den. 

Garagen und Carports sind innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen und im 

seitlichen Grenzabstand zulässig, sofern ein 
Mindestabstand von 5,00 zu den Verkehrs-
flächen eingehalten wird. 

Mit der getroffenen Festsetzung ist gewähr-
leistet, dass der erforderliche Stellplatznach-
weis ausschließlich auf den Grundstücken 
erfolgt. Darüber hinaus trägt die Festset-
zung dazu bei, dass ruhender Verkehr auf 
den neu zu errichtenden Verkehrsflächen 
weitgehend vermieden wird.

Öffentliche Straßenverkehrs-
fläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die innerhalb des Plangebiets liegende Gel-
lertstraße wird als öffentliche Straßenver-
kehrsfläche festgesetzt. Der Straßenab-
schnitt soll dem Bedarf entsprechend mit 
einer Regelbreite von 6,0 m ausgebaut wer-
den. 

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Misch-
verkehrsfläche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Zur internen Erschließung des Plangebietes 
ist eine verkehrsberuhigtes Straße vorgese-
hen, die als Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung, hier: Mischverkehrsflä-
che mit einer Regelbreite von 5,0 m festge-
setzt wird. Hierdurch ergibt sich eine gestei-
gerte Wohnqualität, da das Gebiet nur von 
den zukünftigen Bewohner befahren wird.

Verkehrsflächen besonderer  
Zweckbestimmung; hier: 
Feldwirtschaftsweg

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Festsetzung der Verkehrsfläche beson-
derer Zweckbestimmung; hier: Feldwirt-
schaftsweg dient der Sicherung des be-
stehenden Weges entlang der Bahnlinie 
3511 Bingen – Saarbrücken. Hierdurch wird 
die Erschließung der westlich des 
Plangebietes gelegenen land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzflächen sichergestellt.
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Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung; hier: Fuß-
wege

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Die Festsetzung der Verkehrsflächen beson-
derer Zweckbestimmung; hier: Fußwege 
dient der fußläufigen Anbindung des 
Plangebietes an die südlich angrenzenden 
Wohngebiete. Hierdurch ergibt sich eine ge-
steigerte Wohnqualität für die zukünftigen 
Anwohner des Gebietes.

Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Minimierung der Umweltwirkungen im All-
gemeinen und der Vermeidung artenschutz- 
rechtlicher Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG.

Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Die genauen schalltechnischen Maßnah-
men sind der Festsetzung des Bebauungs-
planes zu entnehmen. Die Übernahme der 
schalltechnischen Maßnahmen garantiert 
die Umsetzung der Ergebnisse des schall-
technischen Gutachtens der SGS-TÜV Saar 
GmbH. Mit der getroffenen Festsetzung ist 
gewährleistet, dass es nicht zu schädlichen 
Umwelteinwirkungen innerhalb des Plange-
bietes durch Lärm kommt.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Aufgrund der Lage des Plangebietes in di-
rekter Nachbarschaft zu bereits bestehen-
der Bebauung ist die Ausgestaltung der 
Freiräume von besonderer Bedeutung. Um 
langfristig eine hohe städtebauliche Quali-
tät der Freiräume durch Eingrünung und in-
neren Durchgrünung des Plangebietes zu 
sichern, werden Festsetzungen zum An-
pflanzen von Bäumen, Sträuchern und sons-

tigen Bepflanzungen getroffen. Hierzu ge-
hören die Entwicklung einheimischer und 
standortgerechter Bepflanzungen und die 
Eingrünung der Stellplatzflächen. Aus Grün-
den des Klimaschutzes wird festgesetzt, 
dass Dachflächen der Gebäudeneubauten 
mit Flachdächern und flachgeneigten Dä-
chern zu begrünen sind. 

Mit den getroffenen grünordnerischen Fest-
setzungen wird die Entwicklung ökologisch 
hochwertiger Pflanzungen mit Mehrwert für 
das Landschafts- und Stadtbild verbessert 
(regionaltypische und einheimische Arten) 
und der Eingriff in die Natur und Landschaft 
reduziert. 

Festsetzungen aufgrund 
landesrechtlicher Vorschriften 
(gem. §  9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 
LBO und LWG)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m § 9 Abs. 4 BauGB i.V. 
mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)

Die festgesetzte Abwasserbeseitigung dient 
der ordnungsgemäßen Entwässerung aller 
Flächen innerhalb des Plangebiets.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m § 88 Abs. 4 LBO)

Für Bebauungspläne können gemäß § 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 Abs. 4 der 
Rheinland-Pfälzischen Landesbauordnung 
(LBO) gestalterische Festsetzungen getrof-
fen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern und damit ge-
stalterische Negativwirkungen auf das Orts- 
und Landschaftsbild zu vermeiden, werden 
örtliche Bauvorschriften in den Bebauungs-
plan aufgenommen.

Die getroffenen Einschränkungen bei der 
Dachform und Dachneigung sollen Aus-
wüchse verhindern. Die Zulässigkeit von 
Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie 
auf den Dächern ermöglicht die Energiege-
winnung aus solarer Strahlungsenergie im 
Sinne der Nachhaltigkeit.

Zur Realisierung des Planvorhabens sind 
Geländemodellierungen in Form von Bö-
schungen, Abgrabungen, Aufschüttungen 
und Stützwänden zulässig. Hierdurch wird 
gewährleistet, dass die bestehende Topo-
grafie insbesondere zur Bahnlinie hin keine 

negativen Auswirkungen auf das Planvor-
haben haben wird und eine Absicherung 
des natürlichen Geländes in der ausreichen-
den Dimensionierung erfolgen kann.

Die Regeln zur Gestaltung von Wegen, Zu-
fahrten und Stellplätzen sowie anderen un-
bebauten Flächen auf dem Grundstück, die-
nender Wahrung der größtmöglichen ökolo-
gischen Qualität der Freianlagengestaltung.

Zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Anzahl an Stellplätzen, wird die nachzuwei-
sende Stellplatzzahl definiert. 

Mit den getroffenen Festsetzungen fügt sich 
das Vorhaben harmonisch in die Umgebung 
und angrenzende Bebauung ein.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das 
Abwägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB 
von besonderer Bedeutung. Danach muss 
die Kommune als Planungsträgerin bei der 
Aufstellung eines Bebauungsplans die öf-
fentlichen und privaten Belange gegenein-
ander und untereinander gerecht abwägen. 
Die Abwägung ist die eigentliche Planungs-
entscheidung. Hier setzt die Kommune ihr 
städtebauliches Konzept um und entschei-
det sich für die Berücksichtigung bestimm-
ter Interessen und die Zurückstellung der 
dieser Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Ausgleich der betroffenen Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Lebensbedingungen vor-
findet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 

Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen wurden so gewählt, dass 
sich das Plangebiet hinsichtlich der Art und 
des Maßes der baulichen Nutzung, der Bau-
weise und der überbaubaren Grundstücks-
flächen in die Umgebung und in die Nach-
barschaft einfügt. Hierdurch wird 
Konfliktfreiheit gewährleistet. Zusätzlich 
schließen die im Bebauungsplan getroffe-
nen Festsetzungen innerhalb des 
Plangebietes jede Form der Nutzung aus, 
die innergebietlich oder im Umfeld (Wohn-
gebiet bzw. Mischgebiet) zu Störungen und 
damit zu Beeinträchtigungen führen kön-
nen. Mit den aus dem Schalltechnischen 
Gutachten übernommenen und im Bebau-
ungsplan festgesetzten Lärmschutzmaß-
nahmen ist das verträgliche Nebeneinander 
von Bahn, Gewerbe, Mischnutzung und 
Wohnen gewährleistet.

Ein wichtiges Kriterium gesunder Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse ist die Berücksichti-
gung ausreichender Abstände gem. Landes-
bauordnung. Die erforderlichen Abstands-
flächen werden alle eingehalten, sodass 
ausreichend Belichtung und Belüftung ge-
währleistet werden kann.

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, in vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Wohnbedürf-
nisse der Bevölkerung

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan soll 
die Wohnfunktion in der Stadt Idar-Ober-
stein gestärkt werden. Mit zu den wichtigs-
ten städtebaulichen Aufgaben von Kommu-
nen gehört die Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen zur Versor-
gung der Bevölkerung mit Wohnbaugrund-
stücken bzw. einem entsprechenden Ange-
bot von Wohnungen auf dem Immobilien-
markt.

Der vorliegende Bebauungsplan kommt 
dieser Forderung nach. Eine untergenutzte 
innerörtliche Potenzialfläche wird für die 
bauliche Entwicklung auch zu Wohnzwe-
cken bereitgestellt. Durch die Revitalisie-

rung der ehemaligen Carl-Schurz-Kaserne  
werden nachfrageorientierte Angebotsfor-
men des Wohnens geschaffen. Der be-
stehenden Nachfrage in der Stadt wird so-
mit in integrierter Lage Rechnung getragen.

Auswirkungen auf die Erhaltung, Ge-
staltung und Erneuerung des Stadt- 
und Landschaftsbilds

Mit der geplanten Bebauung erfolgt die 
Nachverdichtung einer untergenutzten Flä-
che. Ein Eingriff in die freie Landschaft fin-
det nicht statt. 

Die Umgebung ist durch Wohnnutzung und 
gemischt genutzte Bebauung geprägt. 

Das Stadt- und Landschaftsbild wird durch 
die Planung nicht negativ beeinflusst, da 
die Dimensionierung der Gebäude eine 
maßvolle Entwicklung ermöglicht.

Durch die zukunftsfähige Entwicklung des 
Plangebietes wird das Stadt- und Erschei-
nungsbild des Gebietes städtebaulich und 
gestalterisch aufgewertet.

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Bei der Planung handelt es sich um die Ent-
wicklung mindergenutzter und anthropo-
gen geprägter Flächen in Ortsrandlage.

Der Planbereich weist durch die bestehen-
den Nutzungen in der unmittelbaren Um-
gebung, der ehemaligen und bestehenden 
Nutzungen im Plangebiet selbst, mit den 
entsprechenden Überbauungen und Versie-
gelungen, Bewegungsunruhen und den da-
raus resultierenden Störungen bereits eine 
Vorbelastung auf.

Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
sind die Lebensraumstrukturen des 
Plangebietes und der näheren Umgebung 
eingeschränkt, sodass der Geltungsbereich 
aktuell nur eine sehr geringe ökologische 
Wertigkeit für Tiere und Pflanzen besitzt. 
Auch hinsichtlich der Arten und Biotope so-
wie der biologischen Vielfalt ist der Gel-
tungsbereich geringwertig und beeinträch-
tigt. Das Gebiet hat keine besondere natur-
schutzfachliche oder ökologische Bedeu-
tung. Bei der Beurteilung der Auswirkungen 
werden Vermeidungsmaßnahmen berück-
sichtigt (u. a. Rodungsfrist). Verstöße gegen 

Auswirkungen des Bebauungsplans, Abwägung
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§ 44 BNatSchG in Bezug auf artenschutz-
rechtlich relevante Tierarten sind somit nicht 
zu erwarten. 

Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te – insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung – betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten.

Gem. § 13 a BauGB gelten Eingriffe, die 
aufgrund der Aufstellung des Bebauungs-
planes zu erwarten sind, als vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt. Ein Ausgleich 
ist nicht erforderlich.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Mit der Revitalisierung der ehemaligen 
Carl-Schurz-Kaserne wird es zwar zu einem 
Anstieg des Verkehrsaufkommens kommen. 
Dieses ist jedoch lediglich auf den Anwoh-
ner-, Kunden- und Besucherverkehr be-
schränkt. Die Haupterschließung des Plan-
gebiets erfolgt über die Gellertstraße, wel-
che im Zuge der Realisierung im Gebiet be-
darfsgerecht ausgebaut wird.

Die Straßen sind für die festgesetzten Nut-
zungen ausreichend dimensioniert, sodass 
der zusätzlich entstehende Verkehr aufge-
nommen werden kann. 

Die gebietsinterne Erschließung erfolgt über 
eine verkehrsberuhigte Erschließungsstraße. 
Die neu zu schaffende Straße ist entspre-
chend ihrer Zweckbestimmung (Mischver-
kehrsfläche) ausreichend dimensioniert. Die 
Wendeanlagen sind so dimensioniert, dass 
auch für größere Fahrzeuge (Müllfahrzeuge) 
eine Wendemöglichkeit besteht. 

Der ruhende Verkehr wird innerhalb des 
Plangebietes auf den Grundstücken geord-
net. Dies trägt dazu bei, dass ruhender Ver-
kehr und Parksuchverkehr vermieden wer-
den.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer- 
den berücksichtigt. Die technische Infra-
struktur zur Ver- und Entsorgung des 
Plangebietes ist aufgrund der bestehenden 
angrenzenden Bebauung bereits grundsätz-
lich vorhanden.

Unter Beachtung der Kapazitäten und der 
getroffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregen

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken.

Den umliegenden Anliegern wird folglich 
kein zusätzliches Risiko durch unkontrollier-
te Überflutungen entstehen. Insofern kann 
davon ausgegangen werden, dass die Be-
lange des Hochwasserschutzes / Starkregen 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden. Das südlich angrenzende 
Wohngebiet liegt zudem höher als das 
Plangebiet

Auswirkungen auf Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zwar geringfügig zu 
neuen Versiegelungen; aufgrund des über-
schaubaren Flächenumfangs können nega-
tive Auswirkungen auf die Belange des Kli-
mas jedoch ausgeschlossen werden.

Zudem ist die Begrünung der flachgeneig-
ten und flachen Dächer geplant. Hiermit 
wird ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet 
und ökologisch orientiert geplant. 

Auswirkungen auf Belange der Land- 
und Forstwirtschaft

Durch das Planvorhaben werden keine Ein-
griffe in land- oder forstwirtschaftliche Flä-
chen vorbereitet. Es sind keine nachteiligen 
Auswirkungen auf die Land- und Forstwirt-
schaft zu erwarten.

Auswirkungen auf private Belange

Die Nutzbarkeit und der Wert der Grundstü-
cke, auch der Grundstücke im Umfeld, wer-
den nicht in einer Art und Weise einge-
schränkt, die den Eigentümern des Plange-
biets und der angrenzenden Grundstücke 
unzumutbar ist.

Es sind keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die angrenzende Nachbarschaft zu er-
warten (alle bauplanungs- und bauord-
nungsrechtlichen Vorgaben werden einge-
halten). Zum einen wird der festgesetzten 
Nutzungsart der Umgebung entsprochen. 
Zum anderen wurden entsprechende Fest-
setzungen getroffen, um das harmonische 
Einfügen in den Bestand zu sichern. 

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewägt und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplans

• Nachverdichtung im Sinne der 
Innenentwicklung und Nachhaltigkeit

• Revitalisierung einer ehemaligen militä-
rischen Liegenschaft

• Schaffung von Wohnraum durch sinn-
volle Nachverdichtung des Siedlungs-
körpers

• die Neubebauung fügt sich harmonisch 
in die Umgebung ein, Störungen und 
Beeinträchtigungen der Planung auf die 
Umgebungsnutzung können ausge-
schlossen werden; ebenso verhält es 
sich umgekehrt

• keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild

• keine erheblichen Auswirkungen auf die 
Belange des Umweltschutzes

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Hochwasserschutzes

• keine Auswirkungen auf die Belange 
des Klimaschutzes

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Belange des Verkehrs

• keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen den  
Bebauungsplan

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Aufstellung des Bebauungsplans 
sprechen.
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Fazit

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung 
des Bebauungsplans wurden die zu beach-
tenden Belange in ihrer Gesamtheit unterei-
nander und gegeneinander abgewägt. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Stadt zu dem 
Ergebnis, dass der Umsetzung der Planung 
nichts entgegensteht.


